
62. Gesetz vom 12. Juli 2000, betreffend die
Fischerei im Land Kärnten (Kärntner Fische-
reigesetz – K-FG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziele

(1) Die Ziele dieses Gesetzes sind die Erhal-
tung, die Schaffung und erforderlichenfalls
die Wiederherstellung
a) eines der Beschaffenheit der jeweiligen

Fischgewässer im Land Kärnten entspre-
chenden standortgerechten, artenreichen
und gesunden Bestandes an Wassertieren
sowie

b) der natürlichen Lebensgrundlagen für
diese Wassertiere.

(2) Als standortgerecht sind Wassertiere an-
zusehen, die im jeweiligen Fischgewässer
natürlich vorkommen (heimische Arten); Was-
sertiere, die durch menschliches Zutun in ein
Fischgewässer gelangt sind (eingebürgerte
Arten), gelten nur dann als standortgerecht,
wenn durch sie der jeweilige Bestand an hei-
mischen Arten nicht nachhaltig beeinträchtigt
wird. Als artenreich ist ein Bestand an Was-
sertieren dann anzusehen, wenn im jeweiligen
Fischgewässer ein den natürlichen Gegeben-
heiten entsprechendes und ausgewogenes Ver-
hältnis der Wassertiere nach Arten, Altersstu-
fen und Bestanddichte vorhanden ist.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit in den Abs. 2
und 3 nicht anderes bestimmt wird, für alle
Fischgewässer im Land Kärnten.

(2) Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
sind ausgenommen:
a) die Ausübung der Fischerei in künstlichen

Wasseransammlungen, die der Zucht und
Produktion von Besatz- und Speisefischen
dienen;

b) die Ausübung des Fischfanges in künstli-
chen Wasseransammlungen, die in ihrer ge-
samten Ausdehnung innerhalb geschlosse-
ner oder eingefriedeter Örtlichkeiten wie
Gärten, Sport- oder Parkanlagen gelegen
sind.

(3) Auf die Ausübung des Fischfanges in
natürlichen oder künstlichen Wasseransamm-
lungen, in denen Fische zur Ausübung der An-
gelfischerei ausgesetzt werden, findet dieses
Gesetz nur insoweit Anwendung, als Regelun-
gen über die weidgerechte Ausübung des
Fischfanges getroffen werden.

§ 3
Fischereirecht

(1) Das Fischereirecht ist die im Privatrecht
begründete ausschließliche Berechtigung, in
jenem Fischgewässer, auf die sie sich er-
streckt, Wassertiere zu hegen, zu fangen und
sich anzueignen sowie deren Fang und Aneig-
nung durch Dritte zu gestatten.

(2) In Privatgewässern steht das Fischerei-
recht dem Eigentümer des Gewässers zu, falls
nicht aufgrund eines besonderen Rechtstitels
ein Dritter fischereiberechtigt ist; handelt es
sich um ein Gewässer, das kein Privatgewäs-
ser des Fischereiberechtigten ist, dann ist das
Fischereirecht als Grunddienstbarkeit zu be-
handeln, wenn es mit dem Eigentum einer Lie-
genschaft verbunden ist, sonst als unregel-
mäßige Dienstbarkeit (§ 479 ABGB), die man-
gels entgegenstehender Vereinbarungen ver-
äußerlich und ohne die in § 529 ABGB
vorgesehene Einschränkung auf die ersten Er-
ben vererblich ist.

§ 4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:
a) Altarme: durch Schutz- oder Regulierungs-

bauten oder durch Anlandung von einem
natürlichen Gewässer abgetrennte Wasser-
ansammlungen, die mit dem ursprüngli-
chen Gewässer ständig derart verbunden
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sind, daß der Wechsel der Fische stattfin-
den kann;

b) Ausstände: durch Schutz- oder Regulie-
rungsbauten oder durch Anlandungen von
einem natürlichen Gewässer abgetrennte
Wasseransammlungen, die mit dem ur-
sprünglichen Gewässer nicht mehr ständig,
sondern nur mehr zeitweilig, und zwar in
Zeitabständen, die unter den zehnjährigen
Hochwässern liegen, oberirdisch derart
verbunden sind, daß der Wechsel der Fische
stattfinden kann;

c) Fischerei: die natürliche oder künstliche
Zucht und die Hege von Wassertieren sowie
deren Nutzung;

d) Fischereiausübungsberechtigter: derje-
nige, dem an einem Fischgewässer die Be-
rechtigung zur Ausübung der Fischerei zu-
steht;

e) Fischereiberechtigter: derjenige, dem an
einem Fischgewässer das Fischereirecht
zusteht;

f) Fischereierlaubnisinhaber: derjenige, dem
vom Fischereiausübungsberechtigten die
Erlaubnis zur Ausübung des Fischfanges in
einem Fischereirevier erteilt worden ist;

g) Fischereiwirtschaft: die Gesamtheit aller
Maßnahmen, die der Zucht, der Hege und
der Erhaltung eines der Beschaffenheit des
jeweiligen Fischgewässers entsprechenden
Bestandes an Wassertieren sowie dessen
Nutzung dienen;

h) Fischgewässer: natürliche oder künstliche
Gewässer, die aufgrund ihrer Beschaffen-
heit für die Ausübung der Fischerei geeig-
net sind; zu den Fischgewässern gehören
auch die damit oberirdisch verbundenen
Altarme und Ausstände;

i) Gebirgsseen: natürliche Wasseransamm-
lungen im Flächenausmaß von mehr als
1000 m2 oberhalb der natürlichen Baum-
grenze;

j) Gewässer: natürliche und künstliche Ge-
rinne und Wasseransammlungen;

k) künstliche Gerinne: durch menschliche
Einwirkung geschaffene Anlagen, durch
die Wasser aus einem Gerinne oder einer
Wasseransammlung abgeleitet oder in sol-
che zugeleitet wird;

l) künstliche Wasseransammlungen: durch
menschliche Einwirkung geschaffene An-
lagen zur Speicherung von Wasser, sei es
aus Niederschlägen, aus dem Grundwasser
oder durch Zuleitung;

m) natürliche Gerinne: fließende Gewässer, die
ohne menschliche Einwirkung entstanden
sind; diese Eigenschaft wird durch Maß-
nahmen nicht berührt, durch die das Bett

eines Gewässers umgestaltet, der Lauf ei-
nes Gewässers verändert oder ein Gewäs-
ser aufgestaut wird;

n) natürliche Wasseransammlungen: ste-
hende Gewässer, die ohne menschliche
Einwirkung entstanden sind;

o) Wassertiere: Fische, Krustentiere und Mu-
scheln.

2. Abschnitt
Fischereireviere

§ 5
Revierbildung

(1) Die Landesregierung hat die Fischge-
wässer im Land Kärnten in Fischereireviere
(Eigen- oder Gemeinschaftsreviere) einzutei-
len oder einem Fischereirevier zuzuweisen
(§ 9).

(2) Als Fischereireviere dürfen nur Fischge-
wässer festgelegt werden, die eine ununter-
brochene Wasserstrecke oder eine zusammen-
hängende Wasserfläche mit ständiger Wasser-
führung umfassen und deren Angebot an Nah-
rung und Laichplätzen sowie deren
Unterstands- und Wasserstandsverhältnisse
die nachhaltige fischereiwirtschaftliche Be-
wirtschaftung eines der Beschaffenheit des je-
weiligen Fischgewässers entsprechenden Be-
standes an Wassertieren ermöglichen.

(3) Bei der Festlegung von Fischereirevieren
sind auch die natürlichen und künstlichen Ge-
rinne zum und vom Fischgewässer sowie die in
deren Zuge gelegenen Altarme und Ausstände
miteinzubeziehen. Künstliche Wasseran-
sammlungen sind bei der Festlegung von Fi-
schereirevieren nicht miteinzubeziehen.

(4) Die Festlegung von Fischereirevieren hat
auf Antrag des Fischereiberechtigten (der Fi-
schereiberechtigten) oder von Amts wegen
(§ 7) zu erfolgen. Einem Antrag auf Festlegung
eines Fischereireviers sind anzuschließen:
a) ein geeigneter Nachweis über den Bestand

des Fischereirechtes (der Fischereirechte);
b) die Bezeichnung und eine Grenzbeschrei-

bung des Fischgewässers (der Fischgewäs-
ser) sowie gegebenenfalls jener Gewässer
nach Abs. 3, die in das Fischereirevier mit-
einbezogen werden sollen;

c) ein Lageplan, aus dem die Situierung des
Fischgewässers (der Fischgewässer) sowie
seine (ihre) Begrenzungen hervorgehen;

d) ein Verzeichnis der Fischereiberechtigten
der unmittelbar angrenzenden Fischge-
wässer;

Landesgesetzblatt 2000, Stück 35, Nr. 62 229



e) Angaben über das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Abs. 2.

(5) Vor der Festlegung von Fischereirevieren
ist den Gemeinden, in deren Gebiet die davon
erfaßten Fischgewässer liegen, Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb einer angemes-
sen festzusetzenden Frist zu geben. Vor der
Festlegung von Fischereirevieren, die unmit-
telbar an benachbarte Länder angrenzen, in
denen nach Maßgabe der dort geltenden fi-
schereirechtlichen Vorschriften gleichfalls
eine Reviereinteilung erfolgt, ist überdies den
zuständigen Behörden des betreffenden Lan-
des Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb
einer angemessen festzusetzenden Frist zu ge-
ben.

(6) Ist der Bestand des Fischereirechtes (der
Fischereirechte) an einem Fischgewässer
strittig, hat die vorläufige Festlegung des Fi-
schereireviers zu erfolgen. Wenn dies im Inter-
esse einer geordneten Fischereiwirtschaft er-
forderlich ist, hat die Bezirksverwaltungs-
behörde bis zur Klärung der Fischereirechts-
verhältnisse von Amts wegen mit Bescheid
einen Fischereiverwalter zu bestellen; § 12
Abs. 5 gilt in diesem Fall sinngemäß. Nach der
Klärung der Fischereirechtsverhältnisse ist
die Festlegung des Fischereireviers auf Antrag
des Fischereiberechtigten (der Fischereibe-
rechtigten) endgültig neu vorzunehmen.

(7) Die Festlegung von Fischereirevieren hat
mit Bescheid zu erfolgen.

§ 6

Eigenreviere

(1) Die Landesregierung hat auf Antrag des
Fischereiberechtigten mit Bescheid

a) ein Fischgewässer, das die Voraussetzun-
gen nach § 5 Abs. 2 erfüllt und an dem nur
ein Fischereirecht besteht, unabhängig da-
von, ob das Fischereirecht einer Person
oder einer Mehrheit von Personen zusteht,
sowie

b) Fischgewässer, die unmittelbar aneinander
grenzen und an denen das Fischereirecht
jeweils derselben Person zusteht und die in
ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen
nach § 5 Abs. 2 erfüllen,

als Eigenrevier festzulegen.

(2) Auf Antrag des Fischereiberechtigten ist
ein Eigenrevier mit Bescheid der Landesregie-
rung in mehrere Eigenreviere zu teilen oder
sind mehrere Eigenreviere zu einem Eigenre-
vier zusammenzufassen, wenn die neu festzu-
legenden Eigenreviere jeweils die Vorausset-
zungen nach § 5 Abs. 2 erfüllen.

§ 7
Gemeinschaftsreviere

(1) Auf Antrag der jeweiligen Fischereibe-
rechtigten oder von Amts wegen sind Fischge-
wässer, an denen das Fischereirecht verschie-
denen Personen zusteht und die jeweils für
sich allein die Voraussetzungen nach § 5
Abs. 2 nicht erfüllen, mit Bescheid als Ge-
meinschaftsrevier festzulegen, wenn sie in ih-
rer Gesamtheit die Voraussetzungen nach § 5
Abs. 2 erfüllen.

(2) Fischgewässer, die die Voraussetzungen
für die Festlegung als Eigenrevier nach § 6
Abs. 1 lit. a oder lit. b erfüllen, für die jedoch
eine solche Festlegung nicht beantragt wird,
sind in ein unmittelbar angrenzendes Gemein-
schaftsrevier einzubeziehen. Kommen dafür
mehrere Gemeinschaftsreviere in Betracht,
sind die Fischgewässer in jenes unmittelbar
angrenzende Gemeinschaftsrevier einzubezie-
hen, bei dem die Einbeziehung der nachhalti-
gen fischereiwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung (§ 20 Abs. 1) besser dient.

(3) Im Bescheid über die Festlegung eines
Gemeinschaftsreviers sowie über die Einbe-
ziehung von Fischgewässern in ein Gemein-
schaftsrevier sind die auf die Fischereiberech-
tigten entfallenden Anteile am Gemein-
schaftsrevier festzulegen. Dabei ist vom Aus-
maß sowie von der Güte der das
Gemeinschaftsrevier bildenden Fischgewäs-
ser auszugehen.

(4) Die Grenzen unmittelbar aneinander-
grenzender Gemeinschaftsreviere sind auf
Antrag der betroffenen Fischereiberechtigten
zu ändern, wenn dadurch die nachhaltige fi-
schereiwirtschaftliche Bewirtschaftung (§ 20
Abs. 1) der jeweiligen Fischgewässer wesent-
lich erleichtert wird und die betroffenen Ge-
meinschaftsreviere weiterhin jeweils die Vor-
aussetzungen nach § 5 Abs. 2 erfüllen.

§ 8
Aufhebung von Fischereirevieren

Auf Antrag der Fischereiberechtigten oder
von Amts wegen ist die Festlegung von Fisch-
gewässern als Fischereirevier mit Bescheid
aufzuheben, wenn die betreffenden Fischge-
wässer die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2
nicht mehr erfüllen.

§ 9
Zuweisung von Fischgewässern

(1) Fischgewässer, die weder als Eigenrevier
noch als Gemeinschaftsrevier festgelegt sind
noch auf Grund ihrer Lage in ein Gemein-
schaftsrevier einbezogen werden können (§ 7
Abs. 2), sind im Interesse einer geordneten Fi-
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schereiwirtschaft von der Landesregierung
mit Bescheid einem unmittelbar angrenzen-
den Fischereirevier zur nachhaltigen fische-
reiwirtschaftlichen Bewirtschaftung zuzu-
weisen.

(2) Die Zuweisung von Fischgewässern hat
auf Antrag des Fischereiberechtigten des an-
grenzenden Fischereirevieres oder der Fische-
reiberechtigten der Fischgewässer, die zuge-
wiesen werden sollen, oder von Amts wegen zu
erfolgen.

(3) Vor der Zuweisung von Fischgewässern
zu einem unmittelbar angrenzenden Fische-
reirevier ist den berührten Gemeinden Gele-
genheit zur Stellungnahme innerhalb einer
angemessen festzusetzenden Frist zu geben.

(4) Die Fischereiberechtigten in Fischereire-
vieren sind verpflichtet, zugewiesene Fischge-
wässer fischereiwirtschaftlich nachhaltig zu
bewirtschaften (§ 20 Abs. 1) und dem Fische-
reiberechtigten (den Fischereiberechtigten)
der zugewiesenen Fischgewässer jährlich eine
angemessene Vergütung zu leisten. Kommt
zwischen den Beteiligten eine schriftliche Ver-
einbarung über die Vergütung innerhalb von
drei Monaten nach Rechtskraft des Bescheides
nach Abs. 1 nicht zustande, ist die Höhe der
Vergütung auf Antrag eines Beteiligten von
der Bezirksverwaltungsbehörde unter Be-
dachtnahme auf den angemessenen Pachtzins
für vergleichbare Fischgewässer mit Bescheid
festzusetzen.

§ 10
Anzeigepflicht betreffend die Änderung von

Fischereirechten 

Der Erwerb von Fischereirechten ist vom
neuen Fischereiberechtigten der Bezirksver-
waltungsbehörde und dem Fischereirevierver-
band innerhalb eines Monats schriftlich anzu-
zeigen.

§ 11
Fischereikataster

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für
die in ihrem Sprengel gelegenen Fischereire-
viere einen Fischereikataster zu führen. Der
Fischereikataster hat zu umfassen:
a) die Bezeichnung und die Grenzbeschrei-

bung der Fischereireviere einschließlich
allfälliger nach § 7 Abs. 2 einbezogener
oder nach § 9 zugewiesener Fischgewässer;

b) die Namen und die Anschriften der Fische-
reiberechtigten;

c) die Namen und die Anschriften der Fische-
reiausübungsberechtigten;

d) die Namen und die Anschriften der bestell-
ten Fischereiaufsichtsorgane.

(2) Die Fischereiberechtigten und gegebe-
nenfalls die Fischereiausübungsberechtigten
haben auf Verlangen der Bezirksverwaltungs-
behörde innerhalb einer angemessen festzu-
setzenden, vier Wochen nicht übersteigenden
Frist die zur Führung des Fischereikatasters
erforderlichen Angaben zu machen.

(3) Ist der Bestand des Fischereirechtes (der
Fischereirechte) an einem Fischgewässer
strittig, sind im Fischereikataster die Anga-
ben nach Abs. 1 lit. b hinsichtlich der Perso-
nen, die das Fischereirecht beanspruchen,
vorläufig ersichtlich zu machen. Nach der
Klärung der Fischereirechtsverhältnisse ist
die vorläufige Ersichtlichmachung im Fische-
reikataster auf Antrag des Fischereiberechtig-
ten oder von Amts wegen entsprechend zu be-
richtigen.

(4) Die Führung des Fischereikatasters mit-
tels automationsunterstützter Datenverarbei-
tung ist zulässig. Die Bezirksverwaltungs-
behörden sind ermächtigt, zum Zweck der
Führung des Fischereikatasters personenbe-
zogene Daten zu ermitteln und zu verarbeiten.

(5) Die Landesregierung hat mit Verordnung
unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der
Zweckmäßigkeit nähere Regelungen hinsicht-
lich der Führung des Fischereikatasters zu er-
lassen.

(6) In den Fischereikataster darf jedermann,
der ein berechtigtes Interesse glaubhaft
macht, während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden Einsicht nehmen,
Abschriften anfertigen und auf seine Kosten
Kopien herstellen lassen.

3. Abschnitt
Ausübung der Fischerei

§ 12
Allgemeine Voraussetzungen für die

Ausübung der Fischerei

(1) Die Fischerei darf eigenverantwortlich
in Fischereirevieren nur von Personen aus-
geübt werden, die voll handlungsfähig und die
Inhaber einer Jahresfischerkarte (§ 26 Abs. 1)
sind.

(2) Steht das Fischereirecht in einem Fi-
schereirevier einer Person, die die Vorausset-
zungen nach Abs. 1 nicht erfüllt, einer Mehr-
heit von Personen oder einer juristischen Per-
son zu und wird die Ausübung der Fischerei
nicht verpachtet, ist von den Fischereiberech-
tigten zur Ausübung der Fischerei ein Fische-
reiverwalter zu bestellen.
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(3) Die Bestellung eines Fischereiverwalters
darf nur mit dessen schriftlicher Zustimmung
erfolgen und bedarf zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Genehmigung der Bezirksverwal-
tungsbehörde, die vom jeweiligen Fischerei-
berechtigten innerhalb von vier Wochen zu
beantragen ist. Die Genehmigung ist zu ertei-
len, wenn die als Fischereiverwalter vorgese-
hene Person die Voraussetzungen nach Abs. 1
erfüllt. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn
die Bezirksverwaltungsbehörde sie nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach dem Einlangen
des Antrages mit Bescheid versagt. Die Ge-
nehmigung ist zu widerrufen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben
sind oder der Fischereiberechtigte die Bestel-
lung eines Fischereiverwalters aufhebt und
den Widerruf der Genehmigung beantragt.

(4) Unterbleibt entgegen der Verpflichtung
nach Abs. 2 die Bestellung eines Fischereiver-
walters, wird der Bestellung einer vorgesehe-
nen Person die Genehmigung versagt oder
wird die Genehmigung widerrufen (Abs. 3),
hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Rech-
nung der Fischereiberechtigten von Amts we-
gen mit Bescheid einen Fischereiverwalter zu
bestellen, wenn dies im Interesse einer geord-
neten Fischereiwirtschaft erforderlich ist. Die
amtswegige Bestellung eines Fischereiverwal-
ters ist aufzuheben, wenn der Grund für seine
Bestellung weggefallen ist.

(5) Mit der Genehmigung der Bestellung ei-
nes Fischereiverwalters gehen alle Rechte und
Pflichten der Fischereiausübungsberechtigten
nach diesem Gesetz hinsichtlich der Aus-
übung der Fischerei auf den Fischereiverwal-
ter über. Der Fischereiverwalter vertritt die
Fischereiausübungsberechtigten in allen An-
gelegenheiten dieses Gesetzes und ist für die
Einhaltung der die Ausübung der Fischerei
betreffenden Bestimmungen dieses Gesetzes
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen verantwortlich.

§ 13
Ausübung der Fischerei in Eigenrevieren

In Eigenrevieren steht die Berechtigung zur
Ausübung der Fischerei dem Fischereiberech-
tigten zu.

§ 14
Ausübung der Fischerei in

Gemeinschaftsrevieren

(1) In Gemeinschaftsrevieren ist die Fische-
rei einvernehmlich von den jeweiligen Fi-
scherberechtigten oder durch Verpachtung
des Fischereirevieres auszuüben. Im Fall der
einvernehmlichen Ausübung der Fischerei ha-

ben die jeweiligen Fischereiberechtigten einen
Fischereiverwalter zu bestellen. § 12 Abs. 3 bis
5 gelten sinngemäß.

(2) Die Verpachtung von Gemeinschaftsre-
vieren hat durch den Fischereirevierausschuß
(§ 50 Abs. 1 lit. a) im Weg einer öffentlichen
Versteigerung an den Meistbietenden zu erfol-
gen. Der Pachtzins ist auf die Fischereibe-
rechtigten entsprechend ihrem Anteil am Ge-
meinschaftsrevier aufzuteilen.

(3) Ist die Verpachtung eines Gemein-
schaftsrevieres nicht möglich, hat der Fische-
reirevierausschuß einen Fischereiverwalter zu
bestellen, bis eine Verpachtung durchgeführt
wird. § 12 Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß.

§ 15
Verpachtung von Fischereirevieren

(1) Die Berechtigung zur Ausübung der Fi-
scherei darf nur in ihrer Gesamtheit Gegen-
stand eines Fischereipachtvertrages sein.
Räumliche Teile eines Fischereireviers dürfen
an verschiedene Pächter verpachtet werden,
wenn jeder verbleibende Teil des Fischereire-
viers für sich allein die Voraussetzungen nach
§ 5 Abs. 2 erfüllt.

(2) Fischereipachtverträge bedürfen der
Schriftform; sie haben jedenfalls die Namen
und die Anschriften des Verpächters und des
Pächters, die Bezeichnung, die Größe und die
Grenzbeschreibung des Fischereirevieres
einschließlich allfälliger nach § 7 Abs. 2 ein-
bezogener oder nach § 9 zugewiesener Fisch-
gewässer, die Pachtdauer, den Pachtzins und
den Zeitpunkt seiner Erlegung zu enthalten.
In Fischereipachtverträgen dürfen weiters
insbesondere Regelungen über die höchst-
zulässige Zahl der auszugebenden Fischerei-
erlaubnisscheine, die Zulässigkeit der Unter-
verpachtung, die zu bestellenden Fischerei-
aufsichtsorgane sowie sonstige mit der Aus-
übung der Fischerei zusammenhängende und
den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen nicht widersprechende Regelungen
aufgenommen werden.

(3) Fischereipachtverträge sind binnen zwei
Wochen nach ihrem Abschluß vom Pächter der
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.
Weist der Pächter nicht die erforderliche Eig-
nung (§ 17) auf oder widerspricht der Vertrag
den Bestimmungen dieses Gesetzes oder den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen, hat die Bezirksverwaltungsbehörde
dies innerhalb von drei Monaten nach der An-
zeige mit Bescheid festzustellen. Diese Fest-
stellung hat die Nichtigkeit des Vertrages zur
Folge.
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(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat an-
gezeigte Fischereipachtverträge, sofern keine
Gründe für eine Feststellung nach Abs. 3
zweiter Satz vorliegen, unverzüglich dem Fi-
schereirevierverband zur Kenntnis zu brin-
gen.

(5) Die Landesregierung hat unter Bedacht-
nahme auf die Bestimmungen des Abs. 2 und
auf die Interessen einer geordneten Fischerei-
wirtschaft (§ 20 Abs. 1) Muster für Fischerei-
pachtverträge zu erstellen.

§ 16
Pachtdauer und Pachtjahr

(1) Die Pachtdauer von Fischereipachtver-
trägen beträgt – vorbehaltlich des Abs. 2 –
zehn Jahre.

(2) Eine Verkürzung der Pachtdauer ist
zulässig, wenn die Mindestpachtdauer von
fünf Jahren nicht unterschritten wird und
wenn zu erwarten ist, daß trotz der verkürzten
Pachtdauer die Erreichung der Ziele einer ge-
ordneten Fischereiwirtschaft (§ 20 Abs. 1) ge-
währleistet werden kann.

(3) Wird das Fischereipachtverhältnis vor-
zeitig aufgelöst, gekündigt oder erlischt es
vorzeitig, darf die Berechtigung zur Ausübung
der Fischerei nur für den Rest der Pachtdauer
verpachtet werden, sofern diese noch minde-
stens ein Jahr beträgt; beträgt die verblei-
bende Pachtdauer nicht mindestens ein Jahr,
darf eine neuerliche Verpachtung erst nach
dem Ablauf dieser Frist erfolgen.

(4) Das Pachtjahr dauert vom 1. Jänner bis
zum 31. Dezember des Jahres.

§ 17
Eignung des Pächters

(1) Die Berechtigung zur Ausübung der Fi-
scherei darf nur an Personen verpachtet wer-
den,
a) die zur eigenverantwortlichen Ausübung

der Fischerei berechtigt sind (§ 12 Abs. 1),
b) die bereits während mindestens drei Jahren

ununterbrochen Inhaber einer Jahresfi-
scherkarte eines österreichischen Landes
oder die während mindestens drei Jahren
ununterbrochen Inhaber einer Jahresfi-
scherkarte oder einer sonstigen Bescheini-
gung, die gleichartige Rechte vermittelt, ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum waren und

c) die österreichische Staatsbürger oder
Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates

der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder Inhaber
einer Genehmigung nach Abs. 2 sind.

(2) Personen nichtösterreichischer Staats-
bürgerschaft, ausgenommen Staatsan-
gehörige eines Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, bedürfen zum Abschluß eines
Fischereipachtvertrages die Genehmigung der
Landesregierung. Die Genehmigung ist zu
versagen, wenn 
a) die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a nicht

vorliegen,
b) der Pächter nicht während mindestens drei

Jahren ununterbrochen Inhaber einer Jah-
resfischerkarte eines österreichischen Lan-
des oder Inhaber einer Fischerkarte oder
einer sonstigen Bescheinigung eines ande-
ren Staates war, die gleichartige Rechte
vermittelt, oder 

c) die Verpachtung sonstigen öffentlichen In-
teressen zuwiderläuft.

(3) Die Berechtigung zur Ausübung der Fi-
scherei darf an eine juristische Person nur ver-
pachtet werden, wenn der von ihr zu bestel-
lende Fischereiverwalter (§ 12 Abs. 2) die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 erfüllt und wenn si-
chergestellt ist, daß für den Fall der
Kündigung des Fischereipachtvertrages oder
für den Fall des Unterganges der juristischen
Person alle Verpflichtungen aus dem Pacht-
verhältnis erfüllt werden können. Für juristi-
sche Personen, die ihre Hauptniederlassung
im Ausland haben, ausgenommen in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder
einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, gelten über-
dies die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß.

(4) Die Berechtigung zur Ausübung der Fi-
scherei darf an einen Verein im Sinne des Ver-
einsgesetzes 1951 nur verpachtet werden,
wenn
a) dessen satzungsmäßiger Zweck die Pach-

tung der Berechtigung zur Ausübung der
Fischerei mitumfaßt und wenn für den Fall
der Kündigung des Pachtvertrages oder für
den Fall der Auflösung des Vereines sicher-
gestellt ist, daß alle Verpflichtungen aus
dem Pachtverhältnis erfüllt werden kön-
nen,

b) ein Fischereiverwalter bestellt wird, der
die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt
und

c) nach der Satzung des Vereines eine den Be-
stimmungen dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
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nungen entsprechende Ausübung der Fi-
scherei gewährleistet ist.

(5) Soll die Berechtigung zur Ausübung der
Fischerei an mehr als eine Person verpachtet
werden (Mitpächter), muß jede Person die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Mehrere
Mitpächter haften für die aus dem Pachtver-
trag entstehenden Verbindlichkeiten zur un-
geteilten Hand.

§ 18
Unterverpachtung

(1) Die Unterverpachtung der Berechtigung
zur Ausübung der Fischerei ist nur zulässig,
wenn
a) die Unterverpachtung im Fischereipacht-

vertrag vorgesehen ist,
b) der Unterpächter die Voraussetzungen

nach § 17 erfüllt und
c) die Unterverpachtung den Interessen einer

geordneten Fischereiwirtschaft (§ 20
Abs. 1) nicht widerspricht.

(2) Die §§ 15 und 16 gelten für Unterpacht-
verträge sinngemäß.

§ 19
Auflösung und Kündigung des

Pachtvertrages

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
einen Fischereipachtvertrag vor Ablauf der
Pachtdauer aufzulösen, wenn
a) ein Fischereirevier die Eigenschaft als sol-

ches verliert (§ 8) oder
b) der Pächter

1. die Voraussetzungen nach § 17 nicht
mehr erfüllt,

2. den Vorschriften über die Bestellung der
Fischereiaufsichtsorgane (§§ 37 bis 40)
ungeachtet wiederholter Aufforderun-
gen durch die Bezirksverwaltungs-
behörde nicht entspricht oder

3. wiederholt wegen sonstiger Übertretun-
gen dieses Gesetzes oder der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen rechtskräftig bestraft worden ist.

(2) Sind mehrere Mitpächter vorhanden und
treffen die im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen für die Auflösung des Fischereipacht-
vertrages nicht für alle Mitpächter zu, kann im
Fall der Auflösung eines Fischereipachtver-
trages nach Abs. 1 das Pachtverhältnis mit
Zustimmung des Verpächters von den übrigen
Mitpächtern fortgesetzt werden. Diese Fort-
setzung ist der Bezirksverwaltungsbehörde
und dem Fischereirevierverband schriftlich
anzuzeigen.

§ 20
Allgemeine fischereiwirtschaftliche Pflichten

(1) Die Fischereireviere sind von den Fi-
schereiausübungsberechtigten nachhaltig
derart zu bewirtschaften, daß ein der Beschaf-
fenheit des jeweiligen Fischgewässers ent-
sprechender standortgerechter, artenreicher
und gesunder Bestand an Wassertieren ge-
währleistet wird (geordnete Fischereiwirt-
schaft).

(2) Zur Erreichung der Ziele einer geordne-
ten Fischereiwirtschaft sind vorrangig solche
Maßnahmen zu setzen, die die Selbstvermeh-
rung eines entsprechenden Bestandes an Was-
sertieren nach Abs. 1 fördern. Als Maßnahmen
kommen insbesondere in Betracht:
a) die Verbesserung, die Schaffung und gege-

benenfalls die Wiederherstellung der
natürlichen Voraussetzungen für die
Selbstvermehrung von Wassertieren;

b) das Verbot bestimmter Fanggeräte, Fang-
vorrichtungen, Fangmittel und Fangme-
thoden bei der Ausübung des Fischfanges
in Teilen des Fischereirevieres;

c) die Beschränkung der Zahl der auszuge-
benden Fischereierlaubnisscheine;

d) die Festlegung von bestimmten Teilen des
Fischereirevieres als Aufzuchtgewässer
(§ 21).

(3) Kommt ein Fischereiausübungsberech-
tigter den Verpflichtungen nach Abs. 1 und
Abs. 2 erster Satz nicht nach, hat ihm die Be-
zirksverwaltungsbehörde – unbeschadet der
Besatzpflicht nach § 22 – die erforderlichen
Maßnahmen zur Erhaltung, Schaffung und er-
forderlichenfalls Wiederherstellung einer ge-
ordneten Fischereiwirtschaft (Abs. 1) mit Be-
scheid vorzuschreiben. Derartige Maßnahmen
hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf An-
trag des Fischereiausübungsberechtigten auf-
zuheben, wenn ein den Zielen einer geordne-
ten Fischereiwirtschaft entsprechender Be-
stand an Wassertieren wiederhergestellt ist.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem
Fischereiausübungsberechtigten mit Bescheid
die Führung von Fangverzeichnissen vorzu-
schreiben, wenn dies zur Überprüfung der
Einhaltung der Verpflichtungen nach Abs. 1
und Abs. 2 erster Satz oder von Vorschreibun-
gen nach Abs. 3 erforderlich ist. Die Fangver-
zeichnisse sind der Bezirksverwaltungs-
behörde auf Verlangen vorzulegen.

§ 21
Festlegung von Aufzuchtgewässern

(1) Auf Antrag des Fischereirevierausschus-
ses hat die Bezirksverwaltungsbehörde Teile
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eines Fischereirevieres mit Bescheid als Auf-
zuchtgewässer festzulegen, wenn dies zur Er-
reichung der Ziele einer geordneten Fischerei-
wirtschaft erforderlich ist, die betreffenden
Teile eines Fischereirevieres auf Grund ihrer
Beschaffenheit und Größe, ihres Nahrungsan-
gebotes sowie der sonstigen natürlichen Gege-
benheiten in besonderem Maße die Vorausset-
zungen für die Selbstvermehrung von Wasser-
tieren bieten und der Fischereiausübungsbe-
rechtigte der Festlegung des Aufzucht-
gewässers schriftlich zugestimmt hat. Die
Festlegung ist aufzuheben, wenn die Voraus-
setzungen für die Festlegung weggefallen sind
oder der Fischereirevierausschuß die Aufhe-
bung beantragt.

(2) In Aufzuchtgewässern darf der Fisch-
fang nicht ausgeübt werden. Sonstige fische-
reiwirtschaftliche Tätigkeiten dürfen nur aus-
geübt werden, wenn durch sie keine Gefähr-
dung oder erhebliche Beunruhigungen der
Brut oder der Jungfische zu erwarten ist.

(3) Der Fischereiausübungsberechtigte hat
Aufzuchtgewässer durch Hinweistafeln aus-
reichend zu kennzeichnen.

§ 22

Besatzmaßnahmen

(1) Reichen Maßnahmen nach § 20 Abs. 2 zur
Erreichung der Ziele einer geordneten Fische-
reiwirtschaft (§ 20 Abs. 1) nicht aus, hat der
Fischereiausübungsberechtigte im Fischerei-
revier den erforderlichen Besatz mit Brut,
Setzlingen oder Jungfischen durchzuführen.
Kommt der Fischereiausübungsberechtigte
dieser Verpflichtung nicht nach, hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Bescheid einen
entsprechenden Pflichtbesatz vorzuschreiben.

(2) Der Fischereiausübungsberechtigte hat
Art, Herkunft und Menge des Besatzmaterials
sowie Ort und Zeitpunkt  jeder Besatzmaß-
nahme dem Landesfischereiinspektor und
dem Fischereirevierverband so rechtzeitig
mitzuteilen, daß der Landesfischereiinspektor
und ein Vertreter des Fischereirevierverban-
des bei der Besatzmaßnahme anwesend sein
können. Der Mitteilung ist eine schriftliche
Bestätigung des Fischzuchtbetriebes, aus dem
das Besatzmaterial bezogen wird, anzuschlie-
ßen, daß der Fischzuchtbetrieb einer regel-
mäßigen veterinärhygienischen und vete-
rinärfachlichen Aufsicht unterliegt.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf
Antrag des Fischereiausübungsberechtigten
die Vorschreibung eines Pflichtbesatzes auf-
zuheben, wenn

a) ein den Zielen einer geordneten Fischerei-
wirtschaft entsprechender Bestand an
Wassertieren wiederhergestellt ist oder

b) die Durchführung des Besatzes nicht mög-
lich ist oder durch den Eintritt besonderer
Ereignisse wie insbesondere durch Hoch-
wässer fischereiwirtschaftlich nicht
zweckmäßig erscheint.

(4) Wenn dies zur Erreichung der Ziele einer
geordneten Fischereiwirtschaft nach § 20
Abs. 1 erforderlich ist, hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde dem Fischereiausübungsbe-
rechtigten mit Bescheid Beschränkungen für
Besatzmaßnahmen vorzuschreiben.

§ 23
Aussetzen von Wassertieren

(1) Die Landesregierung hat mit Verordnung
festzulegen, welche Arten von Wassertieren im
Land Kärnten als standortgerecht (§ 1 Abs. 2)
gelten. 

(2) In einem Fischgewässer dürfen nur sol-
che Arten von Wassertieren ausgesetzt wer-
den, die gemäß der Verordnung nach Abs. 1 als
standortgerecht gelten und im jeweiligen
Fischgewässer heimisch sind. Das Aussetzen
anderer Arten von Wassertieren bedarf der Be-
willigung der Landesregierung. Die Bewilli-
gung ist zu erteilen, wenn durch das Aussetzen
der Wassertiere keine Beeinträchtigung der fi-
schereiwirtschaftlichen Interessen sowie des
Naturhaushaltes zu erwarten ist. Die Bewilli-
gung darf nur befristet und nur mit Bedin-
gungen oder Auflagen erteilt werden, wenn
dies zur Wahrung dieser Interessen erforder-
lich ist.

§ 24
Bewirtschaftungsbeschränkungen für

Gebirgsseen

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem
Fischereiausübungsberechtigten mit Bescheid
Bewirtschaftsbeschränkungen für einen Ge-
birgssee vorzuschreiben, wenn derartige Be-
schränkungen für die Erhaltung und Siche-
rung eines standortgerechten, artenreichen
und gesunden Bestandes an Wassertieren er-
forderlich sind.

(2) Als Bewirtschaftungsbeschränkungen
kommen in Betracht:
a) das Verbot von Besatzmaßnahmen;
b) das Verbot oder die Beschränkung der Aus-

gabe von Fischereierlaubnisscheinen; 
c) zeitliche Beschränkungen sowie Beschrän-

kungen der Art der Ausübung des Fisch-
fanges.
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(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf
Antrag des Fischereiausübungsberechtigten
derartige Vorschreibungen aufzuheben, wenn
die Voraussetzungen für die Vorschreibung
der Bewirtschaftungsbeschränkungen wegge-
fallen sind.

4. Abschnitt
Ausübung des Fischfanges

§ 25
Voraussetzungen für die Ausübung des

Fischfanges

(1) Zur Ausübung des Fischfanges ist be-
rechtigt, wer
a) Inhaber einer gültigen Jahresfischerkarte

(§ 26) oder einer gültigen Fischergastkarte
(§ 30) ist und

b) in einem Fischereirevier entweder selbst
Fischereiausübungsberechtigter ist oder
einen vom Fischereiausübungsberechtig-
ten ausgestellten Erlaubnisschein für die
Ausübung des Fischfanges besitzt.

(2) Personen, die das 10. Lebensjahr vollen-
det, aber das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, dürfen den Fischfang nur unter
der Aufsicht einer voll handlungsfähigen Per-
son ausüben, die Inhaber einer gültigen Jah-
resfischerkarte oder Fischergastkarte ist.

(3) Die Jahresfischerkarte (Fischergast-
karte) und der Fischereierlaubnisschein (§ 32),
sofern der Fischfang nicht vom Fischereibe-
rechtigten ausgeübt wird, sind bei der Aus-
übung des Fischfanges mitzuführen und auf
Verlangen den Fischereiaufsichtsorganen vor-
zuweisen und auszuhändigen.

§ 26
Jahresfischerkarte

(1) Personen, die die für die Ausübung des
Fischfanges erforderliche Verläßlichkeit und
fachliche Eignung aufweisen und bei denen
kein Verweigerungsgrund nach § 27 vorliegt,
ist auf Antrag eine mit einem Lichtbild verse-
hene Jahresfischerkarte auszustellen.

(2) Zur Ausstellung der Jahresfischerkarte
ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zustän-
dig, in deren Sprengel der Antragsteller seinen
Hauptwohnsitz hat. Hat der Antragsteller im
Land Kärnten keinen Hauptwohnsitz, ist zur
Ausstellung der Jahresfischerkarte jene Be-
zirksverwaltungsbehörde zuständig, bei der
der Antrag gestellt wird.

(3) Eine Person ist keinesfalls als verläßlich
anzusehen,

a) wenn sie wegen der Vergehen des Eingrif-
fes in fremdes Jagd- oder Fischereirecht
(§ 137 des Strafgesetzbuches) oder des
schweren Eingriffes in fremdes Jagd- oder
Fischereirecht (§ 138 des Strafgesetzbu-
ches) oder des Verbrechens der Gewaltan-
wendung eines Wilderers (§ 140 des Straf-
gesetzbuches) rechtskräftig verurteilt wor-
den ist, solange die Verurteilung weder ge-
tilgt ist noch der beschränkten Auskunft
aus dem Strafregister nach § 6 des Til-
gungsgesetzes 1972 unterliegt, und nach
der Eigenart der strafbaren Handlung und
der Persönlichkeit des Verurteilten die
neuerliche Begehung einer solchen strafba-
ren Handlung zu befürchten ist;

b) wenn sie wegen einer Übertretung fische-
rei-, naturschutz- oder tierschutzrechtli-
cher Bestimmungen bestraft worden ist,
sofern durch diese Übertretung gegen die
Weidgerechtigkeit verstoßen worden ist; 

c) wenn sie wiederholt wegen anderer Über-
tretungen fischerei-, naturschutz- oder
tierschutzrechtlicher Bestimmungen be-
straft worden ist, sofern nach der Eigenart
der strafbaren Handlung und nach der Per-
sönlichkeit des Bestraften die neuerliche
Begehung einer solchen strafbaren Hand-
lung zu befürchten ist. 

(4) Bei der erstmaligen Antragstellung auf
Ausstellung einer Jahresfischerkarte hat der
Antragsteller den Nachweis zu erbringen, daß
er über die zur Ausübung des Fischfanges er-
forderlichen praktischen, theoretischen und
rechtlichen Kenntnisse insbesondere der fi-
schereirechtlichen und der naturschutz- und
tierschutzrechtlichen Vorschriften, soweit sie
Wassertiere betreffen, der Gewässerökologie,
der Fischkunde, der Fischhege, der Geräte-
kunde sowie der Regeln der Weidgerechtigkeit
verfügt.

(5) Der Nachweis der fachlichen Eignung
gilt als erbracht, wenn der Antragsteller
a) eine schriftliche Bestätigung über die Teil-

nahme an einer mindestens achtstündigen
Unterweisung vorlegt, die die erforderli-
chen Kenntnisse zur Ausübung des Fisch-
fanges nach Abs. 4 nachweist, oder

b) während der letzten zehn Jahre vor der An-
tragstellung durch drei Jahre eine im Land
Kärnten ausgestellte Jahresfischerkarte
besessen hat, oder

c) während der letzten zehn Jahre vor der An-
tragstellung durch drei aufeinanderfol-
gende Jahre eine Jahresfischerkarte eines
anderen Landes oder eine gleichartige Be-
rechtigung eines Mitgliedsstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertragsstaa-
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tes des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum besessen hat und überdies
die erforderlichen Kenntnisse der fische-
rei-, naturschutz- und tierschutzrechtli-
chen Vorschriften des Landes Kärnten
durch eine schriftliche Bestätigung über
die Teilnahme an einer mindestens vier-
stündigen Unterweisung nachweist,

d) eine abgeschlossene Berufsausbildung als
1. Forstwirt (§ 106 des Forstgesetzes 1975), 
2. Förster (§ 107 des Forstgesetzes 1975),
3. Berufsjäger (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über

die Berufsjägerprüfung und die Jagdauf-
seherprüfung),

4. Fischereifacharbeiter (§ 7 Abs. 2 lit. i der
Kärntner land- und forstwirtschaftli-
chen Berufsausbildungsordnung 1991),

5. land- und forstwirtschaftlicher Fachar-
beiter mit einer Zusatzprüfung über die
Fischereiwirtschaft (§ 11 Abs. 1 und
Abs. 3 Z 11 der Kärntner land- und forst-
wirtschaftlichen Berufsausbildungsord-
nung 1991) oder

6. Fischereimeister (§ 12 Abs. 1 und Abs. 3
lit. c der Kärntner land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsausbildungsordnung
1991)

nachweist.

(6) Den Berufsausbildungen nach Abs. 5
lit. d sind gleichwertige Berufsausbildungen,
die in einem anderen Land oder in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
worden sind, gleichzuhalten, wenn die erfor-
derlichen Kenntnisse der fischerei-, natur-
schutz- und tierschutzrechtlichen Vorschrif-
ten des Landes Kärnten durch eine schriftli-
che Bestätigung über die Teilnahme an einer
mindestens vierstündigen Unterweisung
nachgewiesen werden.

(7) Die Landesregierung hat mit Verordnung
nähere Bestimmungen über den Lehrplan für
die Unterweisungen nach Abs. 5 lit. a und
lit. c und nach Abs. 6 sowie über die Höhe der
Gebühr für die Teilnahme an den Unterwei-
sungen zu erlassen. Die Höhe der Gebühr ist
unter Bedachtnahme auf den durchschnittli-
chen Aufwand, der mit der Durchführung der
Unterweisung verbunden ist, festzulegen.

(8) Die Landesregierung hat dafür Sorge zu
tragen, daß Unterweisungen nach Abs. 5 lit. a
und lit. c und nach Abs. 6 regelmäßig, minde-
stens zweimal in einem Kalenderjahr durch-
geführt werden. Mit der Durchführung der
Unterweisungen und mit der Ausstellung von
schriftlichen Bestätigungen über die Teil-

nahme daran darf die Landesregierung mit
Bescheid natürliche und juristische Personen,
die Gewähr für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Unterweisungen bieten, insbe-
sondere die Fischereirevierverbände und Fi-
schereivereine im Land Kärnten, betrauen.

(9) Die Jahresfischerkarte ist nur in Verbin-
dung mit dem Nachweis über die Einzahlung
der Jahresfischerkartenabgabe (§ 28) gültig.

§ 27
Verweigerung der Jahresfischerkarte

Die Ausstellung einer Jahresfischerkarte ist
zu verweigern:
a) Minderjährigen, die das 10. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben;
b) Minderjährigen vom vollendeten 10. Le-

bensjahr bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr, die die Ausstellung einer Jahresfi-
scherkarte ohne Zustimmung ihres gesetz-
lichen Vertreters beantragen;

c) Personen, denen die Jahresfischerkarte mit
einem Straferkenntnis nach § 63 Abs. 5
entzogen worden ist, für die Dauer des Ent-
zuges.

§ 28
Jahresfischerkartenabgabe

(1) Der Inhaber einer Jahresfischerkarte hat
die Jahresfischerkartenabgabe zu entrichten.
Die Einnahmen aus der Jahresfischerkarten-
abgabe fließt dem Land Kärnten zu.

(2) Die Jahresfischerkartenabgabe ist mit-
tels eines bei den Bezirksverwaltungsbehör-
den aufzulegenden Zahlscheines zu entrich-
ten. Bei der erstmaligen Ausstellung ist sie vor
der Ausfolgung der Jahresfischerkarte, in der
Folge ist sie in jedem Kalenderjahr vor der
erstmaligen Ausübung des Fischfanges im
Land Kärnten zu entrichten.

(3) Die Höhe der Jahresfischerkartenabgabe
beträgt jährlich 25 Euro.

(4) Die Jahresfischerkartenabgabe ist von
der Bezirksverwaltungsbehörde einzuheben;
die Einnahmen aus der Jahresfischerkarten-
abgabe sind vierteljährlich an das Land Kärn-
ten abzuführen.

(5) Die Landesregierung hat mit Verordnung
die Höhe der Abgabe entsprechend den Ände-
rungen des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucher-
preisindex 1996 oder eines jeweils an seine
Stelle tretenden Indexes neu festzusetzen,
wenn die Änderung dieses Indexes seit der
letztmaligen Festsetzung mindestens 5 v. H.
beträgt. Die sich so ergebende Höhe der Ab-
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gabe ist auf einen vollen Cent auf- oder abzu-
runden, wobei Beträge unter 0,5 Cent abzu-
runden und Beträge ab 0,5 Cent aufzurunden
sind. Die Verordnung ist jeweils mit dem Be-
ginn des der Indexsteigerung folgenden Ka-
lenderjahres in Kraft zu setzen.

§ 29
Entziehung der Jahresfischerkarte

Wenn bei einem Inhaber einer Jahresfi-
scherkarte nachträglich die für die Ausübung
des Fischfanges erforderliche Verläßlichkeit
(§ 26 Abs. 3) wegfällt oder nachträglich ein
Verweigerungsgrund für die Ausstellung einer
Jahresfischerkarte nach § 27 lit. a oder lit. b
hervorkommt, hat die Bezirksverwaltungs-
behörde die Jahresfischerkarte mit Bescheid
zu entziehen.

§ 30
Fischergastkarte

(1) Fischergastkarten dürfen vom Fischerei-
ausübungsberechtigten an Fischergäste wei-
tergegeben werden, bei denen kein Verweige-
rungsgrund nach § 27 lit. a oder lit. b vorliegt.

(2) Fischergastkarten gelten für das gesamte
Landesgebiet und entweder für die Dauer ei-
ner Woche oder für die Dauer von vier Wochen
gerechnet vom Tag der Weitergabe an den Fi-
schergast.

(3) Die Formulare für die Fischergastkarten
sind dem Fischereiausübungsberechtigten
von der Bezirksverwaltungsbehörde auf An-
trag auszufolgen. Die Bezirksverwaltungs-
behörde hat das Jahr der Ausfolgung der For-
mulare auf diesen zu vermerken. Formulare
dürfen nur in dem Kalenderjahr an Fischergä-
ste weitergegeben werden, in dem sie von der
Bezirksverwaltungsbehörde dem Fischerei-
ausübungsberechtigten ausgefolgt worden
sind. Der Name und der Hauptwohnsitz des
Fischergastes, der Tag der Weitergabe der Fi-
schergastkarte an den Fischergast, sowie die
Bestätigung, daß der Fischergast die Fischer-
gastkartenabgabe (§ 31) entrichtet hat, sind
vom Fischereiausübungsberechtigten im For-
mular der Fischergastkarte einzutragen. Der
Fischergast hat auf dem Formular der Fi-
schergastkarte eigenhändig zu unterschrei-
ben. Nicht vollständig ausgefüllte Fischer-
gastkarten sowie Fischergastkarten, für die
Formulare verwendet werden, die den Bestim-
mungen des dritten Satzes nicht entsprechen,
sind ungültig.

(4) Zur Ausfolgung der Formulare für Fi-
schergastkarten ist jene Bezirksverwaltungs-
behörde zuständig, in deren Sprengel das Fi-
schereirevier, auf das sich der Antrag bezieht,

zur Gänze oder zum überwiegenden Teil gele-
gen ist. 

(5) Der Fischereiausübungsberechtigte hat
innerhalb von vier Wochen nach Ablauf des
Kalenderjahres der Bezirksverwaltungs-
behörde eine Aufstellung der von ihm im ab-
gelaufenen Kalenderjahr ausgegebenen Fi-
schergastkarten vorzulegen. Gleichzeitig hat
der Fischereiausübungsberechtigte die Be-
zirksverwaltungsbehörde nicht weitergege-
bene Formulare für Fischergastkarten
zurückzustellen.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
dem Fischereiausübungsberechtigten mit Be-
scheid die Weitergabe von Fischergastkarten
für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren un-
tersagen oder bereits ausgefolgte, jedoch noch
nicht an Fischergäste weitergegebenen Fi-
schergastkarten wieder einziehen, wenn die-
ser wegen Übertretung der Vorschriften über
die Fischereigastkarten rechtskräftig bestraft
worden ist. Der Untersagungszeitraum be-
ginnt mit der Rechtskraft des Straferkennt-
nisses zu laufen.

§ 31

Fischergastkartenabgabe

(1) Der Inhaber einer Fischergastkarte hat
die Fischergastkartenabgabe zu entrichten.
Die Einnahmen aus der Fischergastkartenab-
gabe fließt dem Land Kärnten zu.

(2) Die Höhe der Fischergastkartenabgabe
beträgt für Fischergastkarten mit einer Gel-
tungsdauer von einer Woche 4 Euro und mit
einer Geltungsdauer von vier Wochen 10 Euro.

(3) Die Fischergastkartenabgabe ist vor der
Weitergabe der Fischergastkarte an den Fi-
schergast zu entrichten und vom Fischerei-
ausübungsberechtigten einzuheben. Der Fi-
schereiausübungsberechtigte hat die Einnah-
men aus der Fischergastkartenabgabe inner-
halb von vier Wochen nach dem Ablauf des
Kalenderjahres an das Land Kärnten abzu-
führen.

(4) § 28 Abs. 5 gilt für die Fischergastkar-
tenabgabe in gleicher Weise.

§ 32

Erlaubnisschein für den Fischfang

(1) Der Fischereiausübungsberechtigte darf
die Erlaubnis zur Ausübung des Fischfanges
in einem Fischereirevier nur schriftlich und
nur an Personen erteilen, die Inhaber einer
gültigen Jahresfischerkarte (§ 26) oder einer
gültigen Fischergastkarte (§ 30) sind.
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(2) Der Fischereierlaubnisschein hat das Fi-
schereirevier, auf das sich die Erlaubnis zur
Ausübung des Fischfanges bezieht, und den
Zeitraum zu bezeichnen, für den die Erlaub-
nis erteilt wird, sowie den Namen und die An-
schrift des Erlaubnisinhabers zu enthalten.

§ 33
Durchführungsbestimmungen

Die Landesregierung hat mit Verordnung
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen
dieses Abschnittes die Form und den Inhalt
der Formulare für die Jahresfischerkarten und
die Fischergastkarten festzulegen.

5. Abschnitt
Fischereipolizeiliche Vorschriften

§ 34
Schonzeiten und Mindestfangmaße

(1) Die Landesregierung hat zur Sicherung
eines standortgerechten, artenreichen und ge-
sunden Bestandes an Wassertieren (§ 1) unter
Bedachtnahme auf deren Laichperioden mit
Verordnung Schonzeiten und Mindestfang-
maße (Brittelmaße) festzulegen.

(2) Wassertiere dürfen während der Schon-
zeit oder mit einer geringeren Größe als den
Mindestfangmaßen nicht gefangen werden.
Werden Wassertiere während der Schonzeit
oder mit einer geringeren Größe als den Min-
destfangmaßen gefangen, sind sie umgehend
mit der erforderlichen Vorsicht in das Wasser
zurückzusetzen; werden solche Wassertiere
beim Fang derart verletzt, daß ein Weiterleben
nicht erwartet werden kann, sind sie artge-
recht zu töten.

(3) Die Landesregierung darf auf Antrag mit
Bescheid für wissenschaftliche und für fische-
reiwirtschaftliche Zwecke nach Anhörung des
Landesfischereiinspektors Ausnahmen von
den Verboten nach Abs. 2 erster Satz bewilli-
gen. Die Bewilligung darf nur befristet und
unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt
werden, wenn dies zur Sicherung eines stand-
ortgerechten, artenreichen und gesunden Be-
standes an Wassertieren in dem jeweiligen Fi-
schereirevier erforderlich ist.

(4) Die Bewilligung nach Abs. 3 ist bei der
Ausübung des Fischfanges mitzuführen und
den Fischereiaufsichtsorganen auf Verlangen
vorzuweisen.

§ 35
Sach- und weidgerechte Ausübung des

Fischfanges

(1) Der Fischfang darf nur sachgemäß und
weidgerecht ausgeübt werden.

(2) Sachgemäß ist die Ausübung des Fisch-
fanges, wenn sie
a) der Erhaltung eines standortgerechten, ar-

tenreichen und gesunden Bestandes an
Wassertieren nicht abträglich ist und

b) keine Gefährdungen oder sonstigen nach-
teiligen Auswirkungen auf andere Tierar-
ten und Pflanzen oder auf Menschen zur
Folge hat.

(3) Weidgerecht ist die Ausübung des Fisch-
fanges, wenn sie
a) den fischereikundlichen Erkenntnissen

entspricht und 
b) unter Verwendung geeigneter Fanggeräte,

Fangvorrichtungen und Fangmittel sowie
unter Anwendung zulässiger Fangmetho-
den ausgeübt wird.

(4) Nicht als weidgerecht gilt die Ausübung
des Fischfanges jedenfalls bei Verwendung
folgender Fanggeräte, Fangvorrichtungen
und Fangmittel:
a) Explosivstoffe, Betäubungsmittel und

Gifte;
b) Schußwaffen;
c) Fischstecher, Harpunen oder Schlingen;
d) Elektrofanggeräte, soweit sich aus Abs. 11

und Abs. 12 nicht anderes ergibt.

(5) Nicht als weidgerecht gilt die Ausübung
des Fischfanges jedenfalls bei der Anwendung
folgender Fangmethoden:
a) Stechen;
b) Anreißen;
c) Prellen;
d) Keulen;
e) Verwendung künstlicher Lichtquellen oder

chemischer Leuchtstoffe zum Anlocken
von Wassertieren;

f) Verwendung lebender Wirbeltiere als Kö-
der.

(6) Die Landesregierung darf unter Be-
dachtnahme auf die Grundsätze nach Abs. 2
bis Abs. 5 nach Anhörung des Landesfische-
reibeirates mit Verordnung zur Wahrung der
sachgemäßen und weidgerechten Ausübung
des Fischfanges im Rahmen von Wettfischver-
anstaltungen nähere Regelungen treffen.

(7) Die Landesregierung darf nach An-
hörung des Landesfischereibeirates mit Ver-
ordnung
a) weitere Fanggeräte, Fangvorrichtungen,

Fangmittel und Fangmethoden festlegen,
bei deren Verwendung oder Anwendung
die Ausübung des Fischfanges als nicht
weidgerecht gilt und 
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b) die Zulässigkeit der Verwendung von be-
stimmten Fanggeräten, Fangvorrichtungen
und Fangmitteln sowie die Anwendung be-
stimmter Fangmethoden örtlich, zeitlich
oder hinsichtlich bestimmter Arten von
Wassertieren beschränken.

(8) Die Landesregierung hat nach Anhörung
des Landesfischereibeirates mit Verordnung
hinsichtlich der in Anhang V der Richtlinie
des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl.
Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S 7, in der Fas-
sung der Richtlinie 97/62/EG des Rates vom
27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtli-
nie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen an den technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt, ABl. Nr. L 305 vom
8. November 1997, S 42, angeführten wildle-
benden Tierarten jene Beschränkungen nach
Abs. 7 lit. b festzulegen, die im Interesse der
Aufrechterhaltung eines günstigen Erhal-
tungszustandes des Bestandes an solchen Tie-
ren erforderlich sind.

(9) Die Landesregierung hat nach Anhörung
des Landesfischereibeirates mit Verordnung
hinsichtlich der in Anhang IVa der Richtlinie
des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl.
Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S 7, in der Fas-
sung der Richtlinie 97/62/EG des Rates vom
27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtli-
nie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen an den technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt, ABl. Nr. L 305 vom
8. November 1997, S 42, angeführten wildle-
benden Tierarten jene Beschränkungen fest-
zulegen, die im Interesse der Aufrechterhal-
tung eines günstigen Erhaltungszustandes des
Bestandes an solchen Tieren erforderlich sind.
Insbesondere sind zu verbieten:

a) alle absichtlichen Formen des Fanges oder
der Tötung von aus der Natur entnomme-
nen Exemplaren dieser Arten;

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, ins-
besondere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten;

c) jede Beschädigung der Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten;

d) der Besitz, der Transport, der Handel oder
Austausch sowie das Angebot zum Verkauf
von aus der Natur entnommenen Exempla-
ren dieser Arten;

e) die Verwendung von Fanggeräten, Fang-
vorrichtungen und Fangmitteln sowie die
Anwendung von Fangmethoden, durch die
die Gefahr des unbeabsichtigten Fanges
oder Tötens dieser Arten gegeben ist.

(10) Die Landesregierung darf in den Ver-
ordnungen nach Abs. 8 und Abs. 9 Ausnahmen
von den festgelegten Beschränkungen
a) zum Schutz anderer wildlebender Tiere

und Pflanzen und zur Erhaltung ihrer
natürlichen Lebensräume,

b) zur Vermeidung ernster Schäden an Fisch-
gewässern,

c) für wissenschaftliche Zwecke und
d) für Zwecke der Ergänzung des Bestandes

dieser Arten oder deren Wiederansiedlung
sowie der dazu erforderlichen Aufzucht

vorsehen, sofern dadurch der günstige Erhal-
tungszustand des Bestandes der von den Ver-
ordnungen nach Abs. 8 und Abs. 9 erfaßten
wildlebenden Tierarten nicht gefährdet wird.

(11) Die Landesregierung hat auf Antrag
mit Bescheid für wissenschaftliche oder fi-
schereiwirtschaftliche Zwecke Ausnahmen
vom Verbot der Verwendung von Elektrofang-
geräten zu bewilligen. Bewilligungen dürfen
nur erteilt werden, wenn
a) das Elektrofanggerät für den Verwen-

dungszweck geeignet ist,
b) die Handhabung des Elektrofanggerätes

durch eine fachkundige Person gewährlei-
stet ist,

c) die erforderlichen Hilfs- und Transportein-
richtungen für die gefangenen Wassertiere
vorhanden sind und

d) keine nachteiligen Auswirkungen auf be-
nachbarte Fischgewässer zu erwarten sind.

(12) Bewilligungen nach Abs. 11 für fische-
reiwirtschaftliche Zwecke dürfen nur für ein
bestimmtes Fischereirevier und nur für die
Verwendung einer bestimmten Art von Elek-
trofanggeräten erteilt werden. Die Bewilli-
gungen sind auf höchstens drei Jahre zu befri-
sten.

§ 36
Fischkrankheiten und

Wasserverunreinigungen

Die Fischereiausübungsberechtigten, die
Fischereiaufsichtsorgane, die Organe der Fi-
schereirevierverbände sowie der Landesfi-
schereiinspektor  sind verpflichtet, den Ver-
dacht des Auftretens von Fischkrankheiten
sowie die Verunreinigungen von Fischgewäs-
sern unverzüglich der Bezirksverwaltungs-
behörde anzuzeigen. 
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6. Abschnitt
Fischereiaufsicht

§ 37
Verpflichtung zur Fischereiaufsicht

(1) Die Fischereiausübungsberechtigten ha-
ben in den Fischereirevieren für die Ausübung
der Fischereiaufsicht zu sorgen.

(2) Die Fischereiaufsicht umfaßt
a) den Schutz der Fischereireviere vor unbe-

fugter Ausübung des Fischfanges und
b) die Überwachung der Einhaltung der Be-

stimmungen dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen sowie der sonstigen landesgesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Was-
sertieren.

(3) Die Fischereiaufsicht ist regelmäßig,
dauernd und ausreichend auszuüben.

(4) Die Fischereiaufsicht ist von Fischerei-
aufsichtsorganen (§ 38) auszuüben.

§ 38
Bestellung von Fischereiaufsichtsorganen

(1) Für jedes Fischereirevier sind vom Fi-
schereiausübungsberechtigten Fischereiauf-
sichtsorgane in derartiger Anzahl zu bestellen,
daß eine § 37 Abs. 3 entsprechende Fischerei-
aufsicht gewährleistet ist.

(2) Für Fischereireviere, die in einem räum-
lichen Naheverhältnis zueinander stehen,
dürfen gemeinsame Fischereiaufsichtsorgane
bestellt werden, wenn dadurch eine § 37
Abs. 3 entsprechende Fischereiaufsicht ge-
währleistet ist.

(3) Wenn der Fischereiausübungsberech-
tigte trotz wiederholter Aufforderung nicht
für eine § 37 Abs. 3 entsprechende Fischerei-
aufsicht Sorge trägt, hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde von Amts wegen mit Bescheid
auf Rechnung des Fischereiausübungsberech-
tigten Fischereiaufsichtsorgane zu bestellen
und mit der Ausübung der Fischereiaufsicht
zu betrauen.

§ 39
Genehmigung der Bestellung von Fischerei-

aufsichtsorganen

(1) Der Fischereiausübungsberechtigte ist
verpflichtet, der Bezirksverwaltungsbehörde,
in deren Sprengel das Fischereirevier zur
Gänze oder zum überwiegenden Teil gelegen
ist, Name, Beruf und Hauptwohnsitz der be-
stellten Fischereiaufsichtsorgane und das Fi-
schereirevier, gegebenenfalls die Fischereire-

viere (§ 38 Abs. 2), in dem (in denen) die Fi-
schereiaufsicht ausgeübt werden soll, schrift-
lich bekanntzugeben.

(2) Die Bestellung eines Fischereiaufsichts-
organes darf nur mit dessen schriftlicher Zu-
stimmung erfolgen und bedarf zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Be-
zirksverwaltungsbehörde, die vom Fischerei-
ausübungsberechtigten innerhalb von vier
Wochen nach der Bestellung zu beantragen ist.
Die Genehmigung darf mit Bescheid nur ver-
sagt werden, wenn die als Fischereiaufsichts-
organ vorgesehene Person die Voraussetzun-
gen nach § 40 nicht erfüllt oder wenn im Hin-
blick auf die Größe und die Beschaffenheit des
Fischereirevieres (der Fischereireviere) eine
§ 37 Abs. 3 entsprechende Fischereiaufsicht
durch bestellte Fischereiaufsichtsorgane be-
reits gewährleistet ist. Die Genehmigung ist
zu widerrufen, wenn nachträglich eine Vor-
aussetzung nach § 40 entfällt oder wenn das
Fischereiaufsichtsorgan wegen Verletzung der
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen wiederholt rechtskräftig bestraft worden
ist. Im Falle des Widerrufs der Genehmigung
sind das Dienstabzeichen und der Dienstaus-
weis (Abs. 3) einzuziehen. Die Genehmigung
der Bestellung hat bei verpachteten Fischerei-
revieren für die Dauer der Pachtzeit, sonst un-
befristet zu erfolgen. Nach Ablauf dieser Zeit
hat das Fischereiaufsichtsorgan der Bezirks-
verwaltungsbehörde das Dienstabzeichen und
den Dienstausweis umgehend zurückzustel-
len.

(3) Ein erstmals bestelltes Fischereiauf-
sichtsorgan ist von der Bezirksverwaltungs-
behörde auf die gewissenhafte Erfüllung sei-
ner Aufgaben anzugeloben. Nach der Angelo-
bung ist ihm ein Dienstausweis auszustellen,
aus dem sein Name und sein Hauptwohnsitz
und seine Funktion als Fischereiaufsichtsor-
gan hervorgehen müssen, und ein Dienstab-
zeichen auszufolgen. Im Dienstausweis ist
überdies anzuführen, für welches Fischereire-
vier (für welche Fischereireviere) das Fische-
reiaufsichtsorgan bestellt worden ist. Entfällt
die Angelobung, sind der Dienstausweis und
das Dienstabzeichen dem Fischereiaufsichts-
organ gleichzeitig mit der Genehmigung der
Bestellung durch die Bezirksverwaltungs-
behörde auszustellen und auszufolgen.

(4) Das Dienstabzeichen hat das Landes-
wappen und einen Hinweis auf die Funktion
als Fischereiaufsichtsorgan zu enthalten.

(5) Die Landesregierung hat die näheren Re-
gelungen über das Dienstabzeichen und den
Dienstausweis mit Verordnung zu treffen.
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(6) Fischereiaufsichtsorgane sind verpflich-
tet, bei der Ausübung ihres Dienstes das
Dienstabzeichen sichtbar zu tragen, ihren
Dienstausweis mit sich zu führen und diesen
auf Verlangen vorzuweisen.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für
jedes Fischereirevier die Namen und die An-
schriften der Fischereiaufsichtsorgane, deren
Bestellung von ihr genehmigt worden ist, im
Fischereikataster (§ 11) ersichtlich zu machen.

§ 40
Voraussetzungen für die Bestellung

(1) Als Fischereiaufsichtsorgan darf nur
eine eigenberechtigte Person bestellt werden,
die
a) die österreichische Staatsbürgerschaft be-

sitzt,
b) die geistige und körperliche Eignung für

die mit der Ausübung der Fischereiaufsicht
verbundenen Aufgaben besitzt,

c) Inhaber einer gültigen Jahresfischerkarte
ist,

d) Gewähr für eine regelmäßige, dauernde
und ausreichende Ausübung der Fischerei-
aufsicht bietet und

e) die fachliche Eignung für die mit der Aus-
übung der Fischereiaufsicht verbundenen
Aufgaben besitzt.

(2) Der Nachweis der fachlichen Eignung
gilt als erbracht durch
a) die erfolgreiche Ablegung der Fischerei-

aufsichtsprüfung oder einer ihr gleichge-
stellten Prüfung (§ 41) oder

b) eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
1. Forstwirt (§ 106 des Forstgesetzes 1975), 
2. Förster (§ 107 des Forstgesetzes 1975),
3. Berufsjäger (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über

die Berufsjägerprüfung und die Jagdauf-
seherprüfung),

4. Fischereifacharbeiter (§ 7 Abs. 2 lit. i der
Kärntner land- und forstwirtschaftli-
chen Berufsausbildungsordnung 1991),

5. land- und forstwirtschaftlicher Fachar-
beiter mit einer Zusatzprüfung über die
Fischereiwirtschaft (§ 11 Abs. 1 und
Abs. 3 Z 11 der Kärntner land und forst-
wirtschaftlichen Berufsausbildungsord-
nung 1991) oder

6. Fischereimeister (§ 12 Abs. 1 und Abs. 3
lit. c der Kärntner land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsausbildungsordnung
1991).

(3) Den Berufsausbildungen nach Abs. 2
lit. b sind gleichwertige Berufsausbildungen,

die in einem anderen Land oder in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
worden sind, gleichzuhalten, wenn die Lan-
desregierung die Gleichwertigkeit der Berufs-
ausbildung mit Bescheid anerkannt hat und
überdies die ausreichenden Kenntnisse der
Kärntner Rechtsvorschriften auf den Gebie-
ten des Fischereirechtes und des Natur- und
Tierschutzes, soweit sie Wassertiere betreffen,
nachgewiesen werden.

(4) Der Nachweis ausreichender Kenntnisse
der Kärntner Rechtsvorschriften auf den Ge-
bieten des Fischereirechtes und des Natur-
und Tierschutzes, soweit sie Wassertiere be-
treffen, nach Abs. 3 hat durch eine schriftliche
Bestätigung über die Teilnahme an einer min-
destens sechzehnstündigen Unterweisung zu
erfolgen. Die Landesregierung hat dafür
Sorge zu tragen, daß solche Unterweisungen
mindestens einmal in einem Kalenderjahr
durchgeführt werden. Mit der Durchführung
der Unterweisungen und mit der Ausstellung
von schriftlichen Bestätigungen über die Teil-
nahme daran darf die Landesregierung mit
Bescheid natürliche oder juristische Personen
betrauen, die Gewähr für eine ordnungs-
gemäße Durchführung der Unterweisungen
bieten.

§ 41
Fischereiaufsichtsprüfung

(1) Die Fischereiaufsichtsprüfung ist vor ei-
ner beim Amt der Landesregierung eingerich-
teten Prüfungskommission abzulegen. Die
Prüfungskommission besteht aus dem Vorsit-
zenden und zwei weiteren Mitgliedern. Die
Mitglieder der Prüfungskommission sind von
der Landesregierung nach Anhörung des Lan-
desfischereibeirates auf die Dauer von fünf
Jahren zu bestellen.

(2) Als Vorsitzender der Prüfungskommis-
sion ist ein rechtskundiger Bediensteter aus
dem Personalstand der Behörden der allge-
meinen Verwaltung im Land Kärnten zu be-
stellen. Ein weiteres Mitglied ist aus dem
Kreis der Fischereiaufsichtsorgane im Land
Kärnten zu bestellen. Der Prüfungskommis-
sion gehört überdies der Landesfischereiin-
spektor an.

(3) Für den Vorsitzenden und für das weitere
Mitglied aus dem Kreis der Fischereiauf-
sichtsorgane ist für den Fall der Verhinderung
jeweils ein Ersatzmitglied zu bestellen; Abs. 2
gilt dabei sinngemäß. Der Landesfischereiin-
spektor wird im Fall der Verhinderung durch
seinen Stellvertreter (§ 58 Abs. 8) vertreten.
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(4) Den Mitgliedern der Prüfungskommis-
sion gebührt für ihre Tätigkeit je Prüfungs-
werber eine angemessene Vergütung. Bei der
Festlegung der Höhe der Vergütung ist auf den
mit der Durchführung der Prüfung durch-
schnittlich verbundenen Zeitaufwand Be-
dacht zu nehmen.

(5) Die Landesregierung hat den Prüfungs-
termin mindestens drei Monate im vorhinein
festzulegen und in der Kärntner Landeszei-
tung kundzumachen. In einem Kalenderjahr
darf nur ein Prüfungstermin festgelegt wer-
den.

(6) Zur Fischereiaufsichtsprüfung ist ein
Prüfungswerber zuzulassen, der
a) die Voraussetzungen für die Bestellung

zum Fischereiaufsichtsorgan nach § 40
Abs. 1 lit. a bis lit. c erfüllt,

b) während der letzten fünf Jahre durch drei
aufeinanderfolgende Jahre Inhaber einer
Jahresfischerkarte eines österreichischen
Landes oder einer gleichartigen Berechti-
gung eines Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gewesen ist,

c) den Fachkurs besucht hat (Abs. 7) und
d) die Prüfungsgebühr entrichtet hat (Abs. 9).

(7) Prüfungswerber für die Fischereiauf-
sichtsprüfung haben den Besuch eines Fach-
kurses nachzuweisen. Die Landesregierung
hat dafür Sorge zu tragen, daß der Fachkurs
mindestens einmal in jedem Kalenderjahr
durchgeführt wird. Mit der Durchführung des
Fachkurses dürfen mit Bescheid auch natürli-
che und juristische Personen betraut werden,
die Gewähr für eine ordnungsgemäße Durch-
führung des Fachkurses bieten. Der Fachkurs
hat die für die erfolgreiche Ablegung der Fi-
schereiaufsichtsprüfung erforderlichen
Kenntnisse (Abs. 8) zu vermitteln. Die Dauer
des Fachkurses darf zwei Wochen nicht über-
schreiten. Für die Teilnahme am Fachkurs ist
vom Prüfungswerber eine Gebühr zu entrich-
ten. Die Höhe der Gebühr ist unter Bedacht-
nahme auf den durchschnittlichen Aufwand,
der mit der Durchführung des Fachkurses ver-
bunden ist, festzulegen.

(8) Der Prüfungsstoff der Fischereiauf-
sichtsprüfung hat jedenfalls die Gegenstände
Gewässerökologie, Fischkunde, Fischhege,
Gerätekunde und weidgerechte Ausübung des
Fischfanges sowie Kärntner Rechtsvorschrif-
ten auf den Gebieten des Fischereirechtes und
des Natur- und Tierschutzes, soweit sie Was-
sertiere betreffen, zu umfassen. Die Prüfung
ist mündlich abzulegen und darf höchstens
zweimal wiederholt werden.

(9) Für die Teilnahme an der Prüfung haben
die Prüfungswerber eine Prüfungsgebühr zu
entrichten. Die Höhe der Prüfungsgebühr darf
den durchschnittlichen Aufwand, der mit der
Durchführung der Fischereiaufsichtsprüfung
verbunden ist, nicht überschreiten.

(10) Die Landesregierung hat mit Verord-
nung festzulegen:
a) die Höhe der Vergütung, die den Mitglie-

dern der Prüfungskommission gebührt
(Abs. 4);

b) die Höhe der Gebühr für die Teilnahme am
Fachkurs (Abs. 7);

c) die Höhe der Prüfungsgebühr (Abs. 9).

(11) Die Landesregierung hat mit Verord-
nung nähere Bestimmungen über die Festle-
gung der Prüfungstermine, die Zulassung zur
Prüfung, den Lehrplan für den Fachkurs, den
Prüfungsstoff, die Form der Prüfung, die Lei-
stungsbeurteilung, die Wiederholung der Prü-
fung und die Form des Prüfungszeugnisses
festzulegen.

(12) Die Landesregierung hat unter Be-
dachtnahme auf den Prüfungsstoff vergleich-
barer Prüfungen nach den Fischereigesetzen
anderer Länder mit Verordnung nähere Be-
stimmungen dafür zu treffen, inwieweit diese
Prüfungen der Fischereiaufsichtsprüfung
nach diesem Gesetz gleichzuhalten sind und in
welcher Form der Nachweis ausreichender
Kenntnisse der Kärntner Rechtsvorschriften
auf den Gebieten des Fischereirechtes und des
Natur- und Tierschutzes, soweit sie Wasser-
tiere betreffen, zu erbringen ist.

§ 42
Stellung der Fischereiaufsichtsorgane

(1) Die Fischereiaufsichtsorgane genießen,
wenn sie in Ausübung ihres Dienstes in jenem
Fischereirevier, für das sie bestellt sind (§ 38),
das Dienstabzeichen sichtbar tragen, den be-
sonderen Schutz, der Beamten zukommt (§ 74
Z 4 des Strafgesetzbuches). In den Fällen des
§ 43 Abs. 5 gilt dies auch dann, wenn sie ihren
Dienst außerhalb dieses Fischereirevieres aus-
üben.

(2) Die Fischereiaufsichtsorgane sind nicht
befugt, in Ausübung ihres Dienstes Waffenge-
walt anzuwenden.

§ 43
Aufgaben und Befugnisse der Fischereiauf-

sichtsorgane

(1) Die Fischereiaufsichtsorgane haben die
Aufgaben,
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a) den Schutz der Fischereireviere vor unbe-
fugter Ausübung des Fischfanges sicherzu-
stellen und

b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen sowie der sonsti-
gen landesgesetzlichen Bestimmungen zum
Schutz von Wassertieren zu überwachen.

(2) Die Fischereiaufsichtsorgane sind ver-
pflichtet, Übertretungen der Rechtsvorschrif-
ten nach Abs. 1 lit. b der Bezirksverwaltungs-
behörde anzuzeigen; sie dürfen von der Er-
stattung einer Anzeige absehen, wenn das Ver-
schulden des Täters geringfügig ist, die Folgen
der Übertretung unbedeutend sind und der
Täter in geeigneter Weise auf die Rechtswid-
rigkeit seines Verhaltens aufmerksam ge-
macht wird.

(3) Die Fischereiaufsichtsorgane sind in
Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in dem
Fischereirevier, für das sie bestellt sind, Per-
sonen, die von ihnen bei einer nach diesem Ge-
setz oder einer aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnung strafbaren Handlung auf
frischer Tat betreten werden oder im dringen-
den Verdacht stehen, eine Verwaltungsüber-
tretung nach diesem Gesetz begangen zu ha-
ben, 

a) anzuhalten, 
b) ihre Identität zu überprüfen und 
c) sie zum Sachverhalt zu befragen.

(4) Die Fischereiaufsichtsorgane sind in
Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in dem
Fischereirevier, für das sie bestellt sind, Per-
sonen, die von ihnen bei einer strafbaren
Handlung nach diesem Gesetz oder nach einer
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nung auf frischer Tat betreten werden, zum
Zweck der Vorführung vor die Bezirksverwal-
tungsbehörde, der die Durchführung des wei-
teren Verfahrens zukommt, festzunehmen,
wenn
a) der Betretene dem angehaltenen Organ un-

bekannt ist, sich nicht ausweist und seine
Identität auch sonst nicht sofort feststell-
bar ist oder

b) der Betretene trotz Abmahnung in der
Fortsetzung der strafbaren Handlung ver-
harrt oder sie zu wiederholen versucht.

(5) Wenn eine Person, die nach Abs. 4 fest-
genommen werden darf, sich der Festnahme
durch Flucht entzieht, ist das Fischereiauf-
sichtsorgan berechtigt, sie auch über das Fi-
schereirevier hinaus, für das es bestellt ist, zu
verfolgen und außerhalb desselben, jedoch im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, festzuneh-
men.

(6) Die Fischereiaufsichtsorgane sind be-
rechtigt, Fahrzeuge und Gepäckstücke von
Personen zu durchsuchen, die bei der Bege-
hung einer strafbaren Handlung nach diesem
Gesetz oder nach einer aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung auf frischer Tat be-
treten werden oder im dringenden Verdacht
stehen, eine solche Verwaltungsübertretung
begangen zu haben.

(7) Die Fischereiaufsichtsorgane sind be-
rechtigt, den auf frischer Tat betretenen Per-
sonen die von der strafbaren Handlung
herrührenden sowie die zur Begehung dersel-
ben bestimmten Gegenstände abzunehmen.

(8) Die von Fischereiaufsichtsorganen fest-
genommenen Personen und die abgenomme-
nen Gegenstände sind unverzüglich der Be-
zirksverwaltungsbehörde vorzuführen oder zu
übergeben. Wenn der Grund zur Festnahme
schon vor der Vorführung vor die Bezirksver-
waltungsbehörde entfällt, ist die festgenom-
mene Person unverzüglich freizulassen.
Ebenso sind abgenommene Gegenstände un-
verzüglich zurückzugeben, wenn der Grund
zur Abnahme der Gegenstände vor deren
Übergabe an die Bezirksverwaltungsbehörde
entfällt. Bei der Festnahme und Vorführung
ist mit möglichster Schonung der Personen
und der Ehre der festgenommenen Personen
vorzugehen.

7. Abschnitt
Beziehungen der Fischerei zu anderen

Rechten

§ 44
Benützung fremder Grundstücke

(1) Fischereiausübungsberechtigte, Fische-
reiaufsichtsorgane und Organe der Fischerei-
revierverbände sind berechtigt, fremde
Grundstücke, die in einem unmittelbaren
räumlichen Naheverhältnis zu Fischereirevie-
ren stehen, zur Ausübung der Fischerei, des
Fischfanges sowie des Fischereischutzes zu be-
treten, wenn diese Tätigkeiten sonst nicht oder
nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
durchgeführt werden können. Das Betreten
von eingefriedeten Grundstücken, ausgenom-
men bei Vorliegen eines dringenden Verdach-
tes einer Verwaltungsübertretung nach diesem
Gesetz, ist nur nach vorheriger Anmeldung
beim Eigentümer oder Nutzungsberechtigten
der betroffenen Grundstücke zulässig.

(2) Ist zur nachhaltigen Bewirtschaftung ei-
nes Fischereirevieres das Befahren fremder
Grundstücke unbedingt erforderlich, hat die
Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des
Fischereiausübungsberechtigten den Eigentü-
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mer oder gegebenenfalls den Nutzungsberech-
tigten der betroffenen Grundstücke mit Be-
scheid zu verpflichten, diese Inan-
spruchnahme der Grundstücke zu dulden.

(3) Die Ausübung der Berechtigungen nach
Abs. 1 und Abs. 2 hat unter möglichster Scho-
nung der Interessen der Eigentümer und gege-
benenfalls der Nutzungsberechtigten der be-
troffenen Grundstücke zu erfolgen.

(4) Die Eigentümer und gegebenenfalls die
Nutzungsberechtigten haben die Inan-
spruchnahme ihrer Grundstücke nach Abs. 1
und Abs. 2 zu dulden.

(5) Über Streitigkeiten betreffend die Zuläs-
sigkeit der Inanspruchnahme fremder Grund-
stücke nach Abs. 1 entscheidet auf Antrag ei-
nes der Beteiligten die Bezirksverwaltungs-
behörde.

§ 45
Fischfolgerecht

(1) Bei Überflutung eines zu einem Fische-
reirevier gehörenden Gewässers erstreckt sich
die Berechtigung des Fischereiausübungsbe-
rechtigten, Wassertiere zu fangen und sich an-
zueignen, auch auf die an das Fischgewässer
unmittelbar angrenzenden und überfluteten
Grundstücke. Der Fischereiausübungsberech-
tigte ist berechtigt, zur Ausübung des Fisch-
fanges die betroffenen Grundstücke zu betre-
ten. Für die Ausübung dieser Berechtigung
gelten § 44 Abs. 3 bis Abs. 5 sinngemäß.

(2) Die Eigentümer und gegebenenfalls die
Nutzungsberechtigten überfluteter Grund-
stücke sind berechtigt, die nach dem Ablaufen
des Wassers auf ihren Grundstücken zurück-
gebliebenen Wassertiere zu fangen und sich
anzueignen, sofern der Fischereiausübungs-
berechtigte seine Berechtigung nach Abs. 1
nicht ohne unnötigen Aufschub, längstens in-
nerhalb einer Woche, ausübt. Das Anbringen
von Vorkehrungen, die beim Ablaufen des
Wassers die Rückkehr der Wassertiere in das
Gewässer behindern, ist unzulässig.

§ 46
Trockenlegung und Ableitung von

Fischgewässern

(1) Vor der Trockenlegung von Fischgewäs-
sern und vor sonstigen erheblichen Änderun-
gen des Wasserstandes durch technische Maß-
nahmen, insbesondere vor der Spülung oder
Räumung von Stauräumen, Speichern udgl.,
hat der Betreiber der Anlage den Fischerei-
ausübungsberechtigten und den Fischereire-
vierverband von der beabsichtigten Maß-
nahme so rechtzeitig zu verständigen, daß der

von einer solchen Maßnahme bedrohte Fisch-
bestand geborgen werden kann.

(2) Wird an einem Fischgewässer eine Was-
serableitung angelegt, darf der Fischereiaus-
übungsberechtigte an dieser Ableitung bei
ihrem Einlauf oder bei der nächsten sonst ge-
eigneten Stelle Vorkehrungen (Fischrechen)
anbringen, um einen Wechsel der Fische zu
verhindern.

§ 47
Schutz der Wassertiere vor freilebenden

Tieren

(1) Der Fischereiausübungsberechtigte darf
freilebende Tiere, die den Bestand von Was-
sertieren in einem Fischereirevier erheblich
beeinträchtigen können, durch geeignete
Maßnahmen von seinem Fischgewässer fern-
halten oder vertreiben, diese jedoch weder
fangen noch töten. Schußwaffen, Spreng- oder
Giftstoffe sowie Fangvorrichtungen dürfen
dazu nicht verwendet werden.

(2) Die Landesregierung hat nach Anhörung
der Kärntner Jägerschaft und des Natur-
schutzbeirates mit Verordnung jene freileben-
den Tiere, die von Fischgewässern ferngehal-
ten oder vertrieben werden dürfen, und jene
Methoden, die dabei angewendet werden dür-
fen, festzulegen.

8. Abschnitt
Interessenvertretung der Fischereiaus-

übungsberechtigten

§ 48
Fischereirevierverbände

(1) Zur Vertretung der Interessen der Fi-
schereiausübungsberechtigten und zur Besor-
gung der sich aus dem Zusammenhang der Fi-
schereireviere ergebenden gemeinsamen Auf-
gaben und wirtschaftlichen Maßnahmen sind
Fischereirevierverbände einzurichten.

(2) Die Fischereirevierverbände sind jeweils
für den Sprengel einer Bezirksverwaltungs-
behörde einzurichten, wobei das Gebiet der
Städte Klagenfurt und Villach den Sprengeln
der Bezirksverwaltungsbehörden Klagenfurt-
Land und Villach-Land zuzuordnen sind.

(3) Die Mitglieder der Fischereirevierver-
bände sind die Fischereiausübungsberechtig-
ten jener Fischereireviere, die zur Gänze oder
überwiegend im Sprengel einer Bezirksver-
waltungsbehörde gelegen sind. Die Mitglied-
schaft beginnt im Fall der Verpachtung eines
Fischereirevieres mit der Genehmigung des
Fischereipachtvertrages durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde und endet durch den Ab-
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lauf der Pachtdauer oder durch die vorzeitige
Kündigung oder Auflösung des Pachtverhält-
nisses.

(4) Die Fischereirevierverbände sind Kör-
perschaften öffentlichen Rechts.

§ 49
Aufgaben der Fischereirevierverbände

Zur Besorgung der gemeinsamen Aufgaben
und wirtschaftlichen Maßnahmen obliegen
den Fischereirevierverbänden insbesondere
folgende Aufgaben:
a) für die sachgemäße Ausübung der Fische-

rei zu sorgen;
b) die fachliche Beratung und Unterstützung

der Mitglieder bei der Ausübung der Fi-
scherei;

c) die Mitwirkung bei der Evidenthaltung der
Fischereirechte in den Fischereirevieren
sowie der Grenzbeschreibungen der Fi-
schereireviere einschließlich allenfalls
nach § 7 Abs. 2 einbezogener und nach § 9
zugewiesener Fischgewässer;

d) die Unterstützung der Bezirksverwal-
tungsbehörde bei der Führung des Fische-
reikatasters (§ 11);

e) die Verpachtung von Gemeinschaftsrevie-
ren, die Evidenthaltung der Pachtverhält-
nisse sowie die Aufteilung der Pachtzinse
(§ 14 Abs. 2); 

f) die Festsetzung der Revierbeiträge mit ei-
nem Hundertsatz der Bemessungsgrund-
lage, die Einhebung der Revierbeiträge so-
wie deren Verwaltung und Verwendung
(§§ 52 und 53);

g) die Mitwirkung bei der  Überwachung der
nachhaltigen Bewirtschaftung der Fische-
reireviere (§ 20 Abs. 1);

h) die Antragstellung an die Bezirksverwal-
tungsbehörde betreffend die Festlegung
von Aufzuchtgewässern (§ 21 Abs. 1);

i) die Mitwirkung bei der Durchführung und
die finanzielle Unterstützung von Besatz-
maßnahmen in den Fischereirevieren (§ 22);

j) die Durchführung von Unterweisungen,
die die erforderlichen Kenntnisse zur Aus-
übung des Fischfanges vermitteln, sowie
die Ausstellung entsprechender Bestäti-
gungen (§ 26);

k) die Erstellung und Weitergabe von Formu-
laren für Fischereierlaubnisscheine an die
Fischereiausübungsberechtigten (§ 32);

l) die Anzeige des Auftretens von Fisch-
krankheiten und von Verunreinigungen
von Fischgewässern an die Bezirksverwal-
tungsbehörde (§ 36);

m) die Erstattung von Stellungnahmen in
fachlichen Angelegenheiten der Fischerei
auf Verlangen der Bezirksverwaltungs-
behörde;

n) die sonstige Unterstützung der Bezirksver-
waltungsbehörde in fachlichen Angelegen-
heiten der Fischerei bei der Vollziehung
dieses Gesetzes.

§ 50
Organe der Fischereirevierverbände

(1) Die Organe der Fischereirevierverbände
sind:
a) der Fischereirevierausschuß;
b) der Vorsitzende;
c) der Rechnungsprüfer.

(2) Der Fischereirevierausschuß besteht aus
sieben Mitgliedern, die von der Landesregie-
rung aus dem Kreis der Fischereiausübungs-
berechtigten in jenen Fischereirevieren, die
zur Gänze oder überwiegend im Sprengel ei-
ner Bezirksverwaltungsbehörde, in den Fällen
des § 48 Abs. 2 in den Sprengeln der betroffe-
nen Bezirksverwaltungsbehörden, gelegen
sind, für die Dauer von fünf Jahren zu bestel-
len sind. Bei der Auswahl der Mitglieder hat
die Landesregierung auf eine möglichst
gleichmäßige Vertretung der Fischereiaus-
übungsberechtigten Bedacht zu nehmen und
sicherzustellen, daß mindestens vier Mitglie-
der zugleich auch Fischereiberechtigte in ei-
nem Fischereirevier in den in Betracht kom-
menden Sprengeln der Bezirksverwaltungs-
behörden sind.

(3) Für jedes Mitglied des Fischereirevier-
ausschusses hat die Landesregierung ein Er-
satzmitglied zu bestellen, das das Mitglied bei
dessen Verhinderung zu vertreten hat. Abs. 2
gilt sinngemäß.

(4) Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied)
des Fischereirevierausschusses vor Ablauf der
Funktionsdauer aus seinem Amt aus, hat die
Landesregierung unverzüglich unter sinn-
gemäßer Anwendung der Abs. 2 und 3 für die
restliche Dauer der Funktionsperiode ein
neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.

(5) Die Landesregierung hat den Fischerei-
revierausschuß zu seiner konstituierenden
Sitzung einzuberufen. Den Vorsitz in der kon-
stituierenden Sitzung hat bis zur Wahl des
Vorsitzenden das älteste anwesende Mitglied
zu führen.

(6) Der Fischereirevierausschuß hat in sei-
ner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte
für die Dauer der Funktionsperiode einen Vor-
sitzenden und einen Rechnungsprüfer sowie
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jeweils einen Stellvertreter zu wählen. Im Fall
der Verhinderung des Vorsitzenden oder des
Rechnungsprüfers treten an ihre Stelle mit
gleichen Rechten und Pflichten ihre Stellver-
treter. 

(7) Der Fischereirevierausschuß ist vom
Vorsitzenden nach Bedarf schriftlich unter
Bekanntgabe der Tagesordnung zu den Sit-
zungen einzuberufen. Der Fischereirevieraus-
schuß ist vom Vorsitzenden zu einer Sitzung
einzuberufen, wenn dies mindestens drei Mit-
glieder oder der Rechnungsprüfer schriftlich
unter Bekanntgabe der Tagesordnung verlan-
gen. Der Vorsitzende hat zu jeder Sitzung des
Fischereirevierausschusses den Landesfische-
reiinspektor einzuladen (§ 58 Abs. 7).

(8) Der Fischereirevierausschuß ist be-
schlußfähig, wenn der Vorsitzende und min-
destens die Hälfte seiner sonstigen Mitglieder
anwesend sind. Zu einem Beschluß des Fi-
schereirevierausschusses ist die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsit-
zende mit seiner Stimme den Ausschlag.

(9) Die Organe der Fischereirevierverbände
üben ihre Funktionen ehrenamtlich aus. Sie
haben jedoch Anspruch auf den Ersatz der mit
der Ausübung ihrer Funktionen verbundenen
Sachaufwendungen sowie der Reisekosten
nach den für Landesbeamte der höchsten Ge-
bührenstufe geltenden Bestimmungen des
Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 aus Mit-
teln der Fischereirevierverbände.

(10) Die Organe der Fischereirevierver-
bände bleiben nach Ablauf ihrer Funktions-
periode bis zur Bestellung neuer Organe im
Amt.

§ 51
Aufgaben der Organe

(1) Dem Fischereirevierausschuß obliegt ne-
ben der Wahrnehmung der ihm durch dieses
Gesetz sonst ausdrücklich zugewiesenen Auf-
gaben die Beschlußfassung über den Voran-
schlag und den Rechnungsabschluß (§ 53) so-
wie über die Geschäftsordnung (Abs. 4).

(2) Der Vorsitzende hat den Fischereirevier-
verband nach außen zu vertreten, die Sitzun-
gen des Fischereirevierausschusses einzube-
rufen, bei den Sitzungen den Vorsitz zu führen
und die Beschlüsse des Fischereirevieraus-
schusses zu vollziehen.

(3) Der Rechnungsprüfer hat die Gebarung
des Fischereirevierverbandes auf ihre ziffern-
mäßige Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen und
dem Fischereirevierausschuß jährlich, im Fall

von Beanstandungen unverzüglich zu berich-
ten.

(4) Der Fischereirevierausschuß darf in ei-
ner Geschäftsordnung nähere Regelungen für
die Besorgung der Aufgaben des Fischereire-
vierverbandes treffen. Die Geschäftsordnung
bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Ge-
nehmigung der Landesregierung. Die Geneh-
migung ist zu versagen, wenn die Geschäfts-
ordnungen den Bestimmungen dieses Gesetzes
widerspricht. Die Geschäftsordnung ist in der
Kärntner Landeszeitung kundzumachen.

§ 52
Revierbeiträge

(1) Für jedes Fischereirevier ist vom Fische-
reiausübungsberechtigten an den Fischereire-
vierverband ein jährlicher Revierbeitrag zu
entrichten.

(2) Die Bemessungsgrundlage für den Re-
vierbeitrag bildet bei verpachteten Fischerei-
revieren der jährliche Pachtzins. Bei allen an-
deren Fischereirevieren ist als Bemessungs-
grundlage der fiktive angemessene Pachtzins
heranzuziehen, der bei einer Verpachtung des
Fischereirevieres einschließlich allenfalls
nach § 7 Abs. 2 einbezogener oder nach § 9 zu-
gewiesener Fischgewässer unter Bedacht-
nahme auf die Pachtzinse vergleichbarer be-
nachbarter Fischereireviere erzielt werden
könnte.

(3) Die Fischereiausübungsberechtigten ha-
ben dem Fischereirevierausschuß auf Verlan-
gen des Vorsitzenden des Fischereirevierver-
bandes die zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage erforderlichen Angaben innerhalb
von vier Wochen vollständig zu übermitteln;
bei der Ermittlung des fiktiven angemessenen
Pachtzinses ist gegebenenfalls die Festlegung
von Teilen eines Fischereirevieres als Auf-
zuchtgewässer (§ 21) bemessungsgrundlagen-
mindernd zu berücksichtigten.

(4) Der Fischereirevierausschuß hat mit Ver-
ordnung die Höhe der Revierbeiträge unter
Bedachtnahme auf den mit der Besorgung der
Aufgaben des Fischereirevierverbandes ver-
bundenen Aufwand in einem einheitlichen
Hundertsatz der jeweiligen Bemessungs-
grundlage festzulegen. Der Hundertsatz darf
zehn von Hundert nicht übersteigen. Die Ver-
ordnung ist in der Kärntner Landeszeitung
kundzumachen.

(5) Der Fischereirevierausschuß hat mit Be-
scheid die Höhe des Revierbeitrages für jedes
Fischereirevier bis 31. März festzusetzen. Die
Entrichtung des Revierbeitrages hat inner-
halb von vier Wochen zu erfolgen.
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(6) Rückständige Revierbeiträge sind von
der Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag
des Vorsitzenden des Fischereirevierverban-
des nach dem Verwaltungsvollstreckungsge-
setz 1991 einzutreiben.

§ 53
Voranschlag und Rechnungsabschluß

(1) Der Fischereirevierausschuß hat bis zum
1. November eines Kalenderjahres für das fol-
gende Kalenderjahr einen Voranschlag und
bis zum 1. März des Folgejahres für das abge-
laufene Kalenderjahr einen Rechnungsab-
schluß zu beschließen. 

(2) Der Voranschlag und der Rechnungsab-
schluß bedürfen der Genehmigung der Lan-
desregierung. Die Landesregierung hat dem
Voranschlag die Genehmigung zu versagen,
wenn durch den Voranschlag die Bedeckung
der Ausgaben nicht sichergestellt wäre oder
wenn er rechnerische Unrichtigkeiten auf-
weist. Dem Rechnungsabschluß hat die Lan-
desregierung die Genehmigung zu versagen,
wenn die Gebarung im abgelaufenen Kalen-
derjahr im Hinblick auf die Gesamthöhe der
Ausgaben erheblich vom genehmigten Voran-
schlag abweicht und dem nicht zumindest im
Ausmaß der erhöhten Ausgaben erhöhte Ein-
nahmen gegenüberstehen.

(3) Änderungen des genehmigten Voran-
schlages während eines Kalenderjahres im
Hinblick auf die Gesamthöhe der Ausgaben
bedürfen der Genehmigung der Landesregie-
rung, sofern ihnen nicht zumindest im Aus-
maß der erhöhten Ausgaben erhöhte Einnah-
men gegenüberstehen. Abs. 2 zweiter Satz gilt
sinngemäß.

(4) Legt der Fischereirevierausschuß nicht
rechtzeitig einen Voranschlag für das Folge-
jahr vor oder versagt die Landesregierung
dem Voranschlag die Genehmigung, hat sich
die Gebarung des Fischereirevierverbandes
für das folgende Kalenderjahr bis zur Geneh-
migung des neuen Voranschlages nach dem
Voranschlag für das abgelaufene Kalender-
jahr zu richten.

(5) Die Gebarung des Fischereirevierverban-
des hat nach den Grundsätzen der ziffernmäßi-
gen Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit zu erfolgen.

§ 54
Aufsicht

(1) Die Fischereirevierverbände unterliegen
der Aufsicht des Landes Kärnten; diese Auf-
sicht ist von der Landesregierung wahrzuneh-
men.

(2) Die Aufsicht gliedert sich in die Fach-
aufsicht und in die Finanzaufsicht.

(3) Die Fachaufsicht erstreckt sich darauf,
daß die Fischereirevierverbände ihre Aufga-
ben im Einklang mit den Rechtsvorschriften
besorgen.

(4) Die Finanzaufsicht erstreckt sich auf die
Überprüfung der Gebarung der Fischereire-
vierverbände insbesondere darauf, daß bei der
Gebarung die Grundsätze nach § 53 Abs. 5 be-
achtet werden.

(5) Die Landesregierung ist im Rahmen ih-
res Aufsichtsrechtes befugt, von den Fische-
reirevierverbänden jederzeit die Erteilung von
Auskünften und die Erstattung von Berichten
über die Besorgung ihrer Aufgaben zu verlan-
gen. Die Fischereirevierverbände haben einem
solchen Verlangen unverzüglich, längstens in-
nerhalb von vier Wochen, zu entsprechen. Die
Landesregierung darf den Fischereirevierver-
bänden hinsichtlich der Besorgung ihrer Auf-
gaben allgemeine Weisungen und Weisungen
im Einzelfall erteilen und Maßnahmen der Or-
gane der Fischereirevierverbände, die mit
Weisungen oder mit den Rechtsvorschriften
im Widerspruch stehen, außer Kraft setzen.
Zur Ausübung der Finanzaufsicht ist die Lan-
desregierung überdies befugt, 
a) in die mit der Gebarung der Fischereire-

vierverbände im Zusammenhang stehen-
den Rechnungsbücher, Rechnungsbelege
und sonstigen Behelfe (wie Geschäfts-
stücke, Korrespondenzen, Verträge) Ein-
sicht zu nehmen und deren Übermittlung
zu verlangen sowie

b) Lokalerhebungen (wie Kassenprüfungen)
durchzuführen.

(6) Die Landesregierung ist berechtigt, zu
den Sitzungen der Fischereirevierausschüsse
einen Vertreter zu entsenden. Von der Einbe-
rufung von Sitzungen hat der Vorsitzende des
Fischereirevierverbandes die Landesregie-
rung schriftlich unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung zu verständigen.

9. Abschnitt
Landesfischereibeirat und
Landesfischereiinspektor

§ 55
Landesfischereibeirat

(1) Beim Amt der Landesregierung ist zur
Beratung der Landesregierung und zur Ver-
tretung der Interessen der Fischerei ein Lan-
desfischereibeirat – im folgenden Beirat ge-
nannt – einzurichten.
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(2) Der Beirat ist von der Landesregierung
vor der Erlassung von Verordnungen aufgrund
dieses Gesetzes zu hören und hat die Landes-
regierung in fachlichen Fragen der Fischerei
zu beraten. Überdies darf der Beirat der Lan-
desregierung Vorschläge über die Verwendung
der für die Förderung der Fischerei jährlich
vorgesehenen Mittel des Landes erstatten.

(3) Die Mitglieder des Beirates üben ihre
Funktion ehrenamtlich aus. Sie haben jedoch
Anspruch auf den Ersatz der mit der Aus-
übung ihrer Funktion verbundenen Sachauf-
wendungen sowie der Reisekosten nach den
für Landesbeamte die höchste Gebührenstufe
geltenden Bestimmungen des Kärntner
Dienstrechtsgesetzes 1994.

(4) Die Landesregierung hat für die Mitglie-
der des Beirates mit Verordnung ein der Be-
deutung ihrer Funktion angemessenes Sit-
zungsgeld festzulegen.

§ 56
Zusammensetzung des Beirates

(1) Der Beirat besteht aus:
a) dem mit den rechtlichen Angelegenheiten

der Fischerei betrauten Mitglied der Lan-
desregierung oder einem von ihm im Ein-
zelfall namhaft zu machenden Stellvertre-
ter als Vorsitzenden;

b) dem Vorstand der mit den rechtlichen An-
gelegenheiten der Fischerei betrauten Ab-
teilung des Amtes der Landesregierung
oder einem von ihm namhaft zu machenden
Stellvertreter aus dem Kreis der rechtskun-
digen Bediensteten dieser Abteilung;

c) den Vorsitzenden der Fischereirevierver-
bände;

d) dem Landesfischereiinspektor;
e) zwei auf Vorschlag der Kammer für Land-

und Forstwirtschaft in Kärnten zu bestel-
lenden Mitgliedern;

f) zwei auf Vorschlag von landesweiten Inter-
essenvertretungen der Fischereivereine im
Land Kärnten zu bestellenden Mitgliedern.

(2) Die Landesregierung hat die vorschlags-
berechtigten Stellen nach Abs. 1 lit. e und
lit. f einzuladen, innerhalb einer angemessen
festzusetzenden Frist, die nicht kürzer als ein
Monat sein darf, von ihrem Vorschlagsrecht
Gebrauch zu machen. Langt innerhalb dieser
Frist kein entsprechender Vorschlag bei der
Landesregierung ein, hat die Landesregierung
die Bestellung der betreffenden Mitglieder des
Beirates ohne weitere Bedachtnahme auf das
Vorschlagsrecht für die Dauer von fünf Jahren
vorzunehmen.

(3) Die Vorsitzenden der Fischereiverbände
und der Landesfischereiinspektor werden im
Fall ihrer Verhinderung durch ihre jeweiligen
Stellvertreter vertreten. Für die Mitglieder des
Beirates nach Abs. 1 lit. e und lit. f hat die
Landesregierung unter Anwendung des Abs. 2
in gleicher Weise jeweils ein Ersatzmitglied zu
bestellen, das das Mitglied im Fall seiner Ver-
hinderung und im Fall seines vorzeitigen Aus-
scheidens zu vertreten hat.

(4) Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied)
nach Abs. 1 lit. e oder lit. f vor Ablauf der
Funktionsperiode aus seinem Amt aus, hat die
Landesregierung unverzüglich unter sinn-
gemäßer Anwendung der Abs. 2 und 3 für die
restliche Dauer der Funktionsperiode ein
neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.

§ 57
Sitzungen des Beirates

(1) Die Landesregierung hat den Beirat zu
seiner konstituierenden Sitzung einzuberu-
fen.

(2) Die Mitglieder des Beirates haben ihr
Amt gewissenhaft und unparteiisch auszu-
üben; für sie gelten die Bestimmungen des Art.
20 Abs. 3 B-VG über die Amtsverschwiegen-
heit und des § 7 AVG über die Befangenheit
von Verwaltungsorganen sinngemäß.

(3) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Be-
darf schriftlich unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung zu den Sitzungen einzuberufen. Der
Beirat ist vom Vorsitzenden einzuberufen,
wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglie-
der schriftlich unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung verlangt.

(4) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn der
Vorsitzende und mindestens die Hälfte der
sonstigen Mitglieder anwesend sind. Zu einem
Beschluß des Beirates ist die einfache Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Der Vorsitzende gibt bei Stimmengleichheit
mit seiner Stimme den Ausschlag.

(5) Der Beirat ist berechtigt, seinen Sitzun-
gen Bedienstete des Amtes der Landesregie-
rung und sonstige Sachverständige und Aus-
kunftspersonen mit beratender Stimme beizu-
ziehen. Den beigezogenen Sachverständigen
(Auskunftspersonen) – ausgenommen Bedien-
steten des Amtes der Landesregierung – ist für
ihre Mühewaltung der entsprechende Ersatz
zu gewähren.

(6) Die Kanzleigeschäfte des Beirates sind
von der nach der Geschäftseinteilung des Am-
tes der Landesregierung mit den rechtlichen
Angelegenheiten der Fischerei betrauten Ab-
teilung des Amtes der Landesregierung zu
führen.
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§ 58
Landesfischereiinspektor

(1) Die Landesregierung hat nach Anhörung
des Landesfischereibeirates einen sachkundi-
gen Landesbediensteten zum Landesfischerei-
inspektor zu bestellen. Die Bestellung hat für
die Dauer von fünf Jahren zu erfolgen. Eine
neuerliche Bestellung ist zulässig.

(2) Nach seiner erstmaligen Bestellung hat
der Landesfischereiinspektor der Landesre-
gierung die gewissenhafte Erfüllung seiner
Aufgaben zu geloben.

(3) Die Landesregierung hat dem Landesfi-
schereiinspektor einen mit Lichtbild versehe-
nen Dienstausweis auszustellen, aus dem
seine Identität und seine Funktion als Lan-
desfischereiinspektor hervorgehen müssen.

(4) Die Landesregierung hat den Landesfi-
schereiinspektor bei Vorliegen wichtiger
Gründe aus seiner Funktion abzuberufen. Als
wichtige Gründe gelten
a) die mangelnde Eignung zur ordnungs-

gemäßen Besorgung der ihm obliegenden
Aufgaben und 

b) die grobe Vernachlässigung der Besorgung
der ihm obliegenden Aufgaben.

(5) Dem Landesfischereiinspektor obliegen
jedenfalls:
a) die fachliche Beratung und Unterstützung

der Landesregierung und der Bezirksver-
waltungsbehörden bei der Vollziehung die-
ses Gesetzes;

b) die Erstattung von Gutachten in den fach-
lichen Angelegenheiten der Fischerei auf
Verlangen der Landesregierung;

c) die Überwachung der nachhaltigen Be-
wirtschaftung der Fischereireviere (§ 20
Abs. 1);

d) die Anzeige des Verdachtes des Auftretens
von Fischkrankheiten und von Verunreini-
gungen von Fischgewässern an die Be-
zirksverwaltungsbehörde (§ 36);

e) die Überwachung der ordnungsgemäßen
Ausübung der Fischereiaufsicht in den Fi-
schereirevieren (§ 37);

f) die fachliche Beratung der Fischereirevier-
verbände;

g) die Unterstützung der Zusammenarbeit
zwischen den Fischereirevierverbänden
und den mit der Vollziehung dieses Geset-
zes betrauten Landesbehörden.

(6) Der Landesfischereiinspektor hat Män-
gel bei der Bewirtschaftung und bei der Aus-
übung der Fischereiaufsicht in den Fischerei-
revieren unverzüglich der Bezirksverwal-

tungsbehörde und dem Fischereirevierver-
band anzuzeigen.

(7) Der Landesfischereiinspektor ist berech-
tigt, an den Sitzungen der Fischereirevieraus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen.

(8) Die Landesregierung hat unter sinn-
gemäßer Anwendung des Abs. 1 für den Fall
der Verhinderung des Landesfischereiinspek-
tors einen Stellvertreter zu bestellen. Abs. 2
bis Abs. 7 gelten für den Stellvertreter in glei-
cher Weise.

(9) Der Landesfischereiinspektor hat der
Landesregierung jährlich bis zum 30. April ei-
nen Bericht über den vorjährigen Stand der
Fischerei im Land Kärnten vorzulegen.

(10) Dem Landesfischereiinspektor kommen
in Ausübung seiner Funktion alle Befugnisse
eines Fischereiaufsichtsorganes zu.

10. Abschnitt
Schluß-, Straf- und

Übergangsbestimmungen

§ 59
Eigener Wirkungsbereich

Die den Gemeinden nach diesem Gesetz ob-
liegenden Aufgaben sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches.

§ 60
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Lan-
desgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze sind als Verweise auf die nachstehend
angeführten Fassungen dieser Bundesgesetze
zu verstehen:
a) Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zu-

letzt in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 146/1999;

b) Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68, zuletzt
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 146/1999;

c) Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.
419/1996;

d) Vereinsgesetz 1951, BGBl. Nr. 233, zuletzt
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 257/1993;

e) Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991,
BGBl. Nr. 53, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998.
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§ 61
Unabhängiger Verwaltungssenat

Über Berufungen gegen Bescheide nach den
§§ 5 bis 9, 15 Abs. 3, 17 Abs. 1 und  Abs. 2, 18,
19 Abs. 1, 44 Abs. 2 und Abs. 5, 45 Abs. 1 und
52 Abs. 5 entscheidet der unabhängige Ver-
waltungssenat.

§ 62
Mitwirkung der Bundesgendarmerie und

der Bundespolizeibehörden

Die Organe der Bundesgendarmerie – im
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespoli-
zeidirektion die Organe der Bundessicher-
heitswache – haben nach diesem Gesetz zu-
ständigen Behörden und den Fischereiauf-
sichtsorganen über deren Ersuchen bei der
Überwachung der Erhaltung der Bestimmun-
gen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen im Rahmen
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe
zu leisten.

§ 63
Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht,
wer
a) ein zugewiesenes Fischgewässer nicht

nachhaltig bewirtschaftet (§ 9 Abs. 4);
b) die zur Führung des Fischereikatasters

erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig
macht (§ 11 Abs. 2);

c) die Fischerei ausübt, ohne die Vorausset-
zungen nach § 12 Abs. 1 zu erfüllen;

d) entgegen den Verpflichtungen nach den
§§ 12 Abs. 2 und 14 Abs. 1 keinen Fische-
reiverwalter bestellt;

e) einen Fischereiverwalter bestellt, ohne
rechtzeitig die Genehmigung der Bezirks-
verwaltungsbehörde nach § 12 Abs. 3 zu
beantragen;

f) die Anzeige eines Fischereipachtvertrages
an die Bezirksverwaltungsbehörde nach
§ 15 Abs. 3 unterläßt;

g) die Anzeige eines Unterpachtvertrages an
die Bezirksverwaltungsbehörde nach § 18
Abs. 2 unterläßt;

h) der Verpflichtung zur nachhaltigen Be-
wirtschaftung eines Fischereirevieres
nach § 20 Abs. 1 nicht nachkommt;

i) Vorschreibungen nach den §§ 20 Abs. 3
und Abs. 4, 22 Abs. 1 und Abs. 4 oder 24
Abs. 1 nicht nachkommt;

j) in Teilen eines Fischereirevieres, die als
Aufzuchtgewässer festgelegt sind, den
Fischfang ausübt oder dort nach § 21

Abs. 2 unzulässige fischereiwirtschaftli-
che Tätigkeiten ausübt;

k) nicht standortgerechte Wassertiere in ei-
nem Fischgewässer ohne Bewilligung
nach § 23 Abs. 2 aussetzt;

l) den Fischfang ausübt, ohne Inhaber einer
gültigen Jahresfischerkarte oder einer
gültigen Fischergastkarte zu sein (§ 25
Abs. 1);

m) als Fischereiausübungsberechtigter Fi-
schergastkarten an Fischergäste weiter-
gibt, bei denen ein Verweigerungsgrund
nach § 27 lit. a oder lit. b vorliegt (§ 30);

n) als Fischereiausübungsberechtigter die
Erlaubnis zur Ausübung des Fischfanges
an Personen erteilt, die nicht Inhaber ei-
ner gültigen Jahresfischerkarte oder einer
gültigen Fischergastkarte sind (§ 32
Abs. 1);

o) Wassertiere während der Schonzeit oder
mit einer geringeren Größe als den Min-
destfangmaßnahmen fängt (§ 34 Abs. 2),
ohne Inhaber einer Ausnahmebewilligung
nach  34 Abs. 3 zu sein;

p) den Fischfang nicht sachgemäß oder nicht
weidgerecht ausübt oder ein unzulässiges
Wettfischen veranstaltet (§ 35);

qu) als Fischereiausübungsberechtigter nicht
für die regelmäßige, dauernde und ausrei-
chende Ausübung der Fischereiaufsicht
sorgt (§ 37);

r) als Fischereiausübungsberechtigter ein
Fischereiaufsichtsorgan bestellt, ohne
rechtzeitig die Genehmigung der Bezirks-
verwaltungsbehörde nach § 39 Abs. 2 zu
beantragen;

s) als Fischereiausübungsberechtigter zur
Fernhaltung oder Vertreibung von freile-
benden Tieren von einem Fischgewässer
Schußwaffen, Spreng- oder Giftstoffe
oder Fangvorrichtungen verwendet (§ 47
Abs. 1).

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht,
wer
a) die Anzeige des Erwerbes von Fischerei-

rechten an die Bezirksverwaltungs-
behörde und an den Fischereirevierver-
band unterläßt (§ 10);

b) die ausreichende Kennzeichnung von Auf-
zuchtgewässern unterläßt (§ 21 Abs. 3);

c) die rechtzeitige Mitteilung von Besatz-
maßnahmen an den Landesfischereiin-
spektor oder an den Fischereirevierver-
band unterläßt oder Besatzmaterial aus
Fischzuchtbetrieben verwendet, die kei-
ner regelmäßigen veterinärhygienischen
und veterinärfachlichen Aufsicht unter-
liegen (§ 22 Abs. 2);
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d) bei der Ausübung des Fischfanges die
Jahresfischerkarte (Fischergastkarte) und
gegebenenfalls den Fischereierlaubnis-
schein nicht mitführt oder auf Verlangen
nicht vorweist oder nicht aushändigt (§ 25
Abs. 3);

e) eine schriftliche Bestätigung über die
Teilnahme an einer Unterweisung nach
den §§ 26 Abs. 8 und 40 Abs. 4 ausstellt,
ohne eine solche Unterweisung ordnungs-
gemäß durchgeführt zu haben;

f) bei der Ausübung des Fischfanges
während der Schonzeit oder beim Fangen
von Wassertieren mit einer geringeren
Größe als den Mindestfangmaßen eine Be-
willigung nach § 34 Abs. 3 nicht mitführt
oder auf Verlangen nicht vorweist (§ 34
Abs. 4);

g) Vorkehrungen anbringt, die nach Überflu-
tungen beim Ablaufen des Wassers die
Rückkehr der Wassertiere in das Gewäs-
ser behindern (§ 45 Abs. 2 letzter Satz);

h) vor der Trockenlegung von Fischgewäs-
sern die Verständigung des Fischereiaus-
übungsberechtigten und des Fischereire-
vierverbandes unterläßt (§ 46 Abs. 1);

i) die zur Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage für den Revierbeitrag erforderlichen
Angaben dem Fischereirevierausschuß
nicht rechtzeitig oder unvollständig über-
mittelt (§ 52 Abs. 3).

(3) Wer eine Verwaltungsübertretung be-
geht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
a) in den Fällen des Abs. 1 mit Geldstrafe bis

zu 3600 Euro,
b) in den Fällen des Abs. 2 mit Geldstrafe bis

zu 1800 Euro,
zu bestrafen.

(4) Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist für den Fall
der Uneinbringlichkeit einer verhängten
Geldstrafe nicht festzusetzen.

(5) Im Straferkenntnis darf bei Vorliegen er-
schwerender Umstände, insbesondere wenn
durch die Verwaltungsübertretung ein erheb-
licher fischereiwirtschaftlicher Nachteil ein-
getreten oder der Täter schon einmal wegen
der gleichen strafbaren Handlung bestraft
worden ist, auch auf die Entziehung der Jah-
resfischerkarte bis zur Höchstdauer von drei
Jahren erkannt werden.

(6) Der Versuch ist strafbar.

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach den
vorstehenden Bestimmungen liegt nicht vor,
wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet.

§ 64
Verfall von Gegenständen

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nicht
weidgerechte Fanggeräte, Fangvorrichtungen
und Fangmittel, mit denen eine strafbare
Handlung nach diesem Gesetz begangen wor-
den ist, für verfallen zu erklären. Solche Ge-
genstände sind auch dann für verfallen zu er-
klären, wenn sie nicht im Eigentum des Täters
stehen, sondern diesem von einem Dritten
überlassen worden sind.

§ 65
Übergangsbestimmungen

(1) Fischgewässer, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes als Eigenreviere
nach § 11 des Fischereigesetzes 1951 aner-
kannt sind, gelten als Eigenreviere nach § 6
dieses Gesetzes. Die Landesregierung hat in-
nerhalb von drei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes zu überprüfen, ob Eigen-
reviere die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2
dieses Gesetzes erfüllen; ist dies nicht der Fall,
ist die Festlegung der Fischgewässer als Ei-
genreviere nach § 8 dieses Gesetzes mit Be-
scheid aufzuheben.

(2) Fischgewässer, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes Pachtreviere
nach § 16 des Fischereigesetzes 1951 darstel-
len, gelten als Gemeinschaftsreviere nach § 7
dieses Gesetzes. Abs. 1 zweiter Satz gilt sinn-
gemäß.

(3) Fischgewässer, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes nach § 12 Abs. 3
des Fischereigesetzes 1951 in ein Eigenrevier
einbezogen sind, gelten als nach § 9 Abs. 1 die-
ses Gesetzes dem Eigenrevier zugewiesen. Die
nach § 12 Abs. 4 des Fischereigesetzes 1951
festgelegte Entschädigung ist innerhalb eines
Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
neu festzusetzen.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben
innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes den Fischereikataster
nach § 8 des Fischereigesetzes 1951 an die An-
forderungen des § 11 dieses Gesetzes anzupas-
sen.

(5) Soweit nach den §§ 12 Abs. 2, 14 Abs. 1
und Abs. 3 ein Fischereiverwalter zu bestellen
ist, hat diese Bestellung innerhalb von sechs
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes zu erfolgen.

(6) Die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes abgeschlossenen Fischereipachtverträge
bleiben durch dieses Gesetz unberührt. Für
die Neuverpachtung, die Verlängerung, die
Änderung, die Ergänzung, die Auflösung und
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die Kündigung solcher Fischereipachtver-
träge finden die Bestimmungen dieses Geset-
zes Anwendung.

(7) Bei der erstmaligen Antragstellung auf
Ausstellung einer Jahresfischerkarte nach § 26
Abs. 4 dieses Gesetzes entfällt das Erfordernis
des Nachweises der fachlichen Eignung zur
Ausübung der Fischerei, wenn der Antragstel-
ler während der letzten zehn Jahre durch drei
aufeinanderfolgende Jahre Inhaber einer Jah-
resfischerkarte nach § 62 des Fischereigesetzes
1951 gewesen ist.

(8) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes erteilten Bewilligungen zur Ver-
wendung von Elektrofanggeräten bleiben bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes in Geltung und gelten bis
dahin als Bewilligungen nach § 35 Abs. 11 die-
ses Gesetzes.

(9) Prüfungen für Fischereischutzorganen,
die aufgrund der Verordnung der Kärntner
Landesregierung vom 4. Dezember 1935,
LGBl. Nr. 88, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung LGBl. Nr. 29/1979, abgelegt worden
sind, sind der Fischereiaufsichtsprüfung nach
§ 41 dieses Gesetzes gleichzuhalten.

(10) Bewilligungen zur Ausübung des Fisch-
fanges während der Schonzeit nach § 54 Abs.
1 und Abs. 3 des Fischereigesetzes 1951 treten,
sofern sie nicht bereits früher unwirksam wer-
den, ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes außer Kraft.

(11) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bestellten und durch die Be-
zirksverwaltungsbehörden bestätigten Fi-
schereiaufsichtsorgane nach § 64 des Fische-
reigesetzes 1951 gelten bis zum Ablauf von
drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes als bestellte Fischereiaufsichtsorgane
im Sinne des 6. Abschnittes dieses Gesetzes.

(12) Maßnahmen, die erforderlich sind, da-
mit die Fischereirevierverbände und der Lan-
desfischereibeirat mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes die ihnen zugewiesenen Aufga-
ben wahrnehmen können, insbesondere die
Bestellung der Mitglieder der Fischereirevier-
ausschüsse und des Landesfischereibeirates
sowie die Einberufung dieser Kollegialorgane
zu den konstituierenden Sitzungen durch die
Landesregierung, dürfen bereits vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes gesetzt werden.

(13) Die Vorsitzenden der Fischereirevier-
verbände haben die Fischereiausübungsbe-
rechtigten innerhalb eines Monats nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Abgabe in-
nerhalb von längstens acht Wochen der zur

Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den
Revierbeitrag erforderlichen Angaben aufzu-
fordern.

(14) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
ist der derzeit bestellte Landesfischereiin-
spektor nach § 67 des Fischereigesetzes 1951
zum Landesfischereiinspektor nach § 58 die-
ses Gesetzes bestellt. Das Erfordernis der An-
hörung des Landesfischereibeirates (§ 58 Abs.
1) entfällt.

(15) Die Landesregierung hat innerhalb von
sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Stellvertreter des Landesfi-
schereiinspektors nach § 58 Abs. 8 zu bestel-
len.

(16) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001
treten
a) in § 28 Abs. 3 an die Stelle des Betrages von

25 Euro der Betrag von S 345,–,
b) in § 31 Abs. 2 an die Stelle des Betrages von

4 Euro der Betrag von S 50,– und an die
Stelle des Betrages von 10 Euro der Betrag
von S 140,–,

c) in § 63 Abs. 3 lit. a an die Stelle des Betra-
ges von 3600 Euro der Betrag von S
50.000,– sowie

d) in § 63 Abs. 3 lit. b an die Stelle des Betra-
ges von 1800 Euro der Betrag von S
25.000,–

(17) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab der Kundmachung dieses
Gesetzes erlassen werden. Sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in Kraft gesetzt werden.

(18) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhängige Verwaltungsstrafverfah-
ren nach dem Fischereigesetz 1951 sind nach
der früher geltenden Rechtslage fortzuführen.

(19) Ist in einem Fischereirevier im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes kein
Fischereiaufsichtsorgan bestellt und durch
die Bezirksverwaltungsbehörde nach § 64 des
Fischereigesetzes 1951 bestätigt, darf bis zum
Ablauf von drei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes der Fischereiausübungs-
berechtigte bei Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 40 Abs. 1 lit. a bis lit. d selbst die Fi-
schereiaufsicht ausüben. Nach Ablauf von
drei Jahren darf der Fischereiausübungsbe-
rechtigte die Fischereiaufsicht dann weiter
selbst ausüben, wenn er den Nachweis ausrei-
chender Kenntnisse der Kärntner Rechtsvor-
schriften auf den Gebieten des Fischereirech-
tes und des Natur und Tierschutzes, soweit sie
Wassertiere betreffen, durch eine schriftliche
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Bestätigung über die Teilnahme an einer min-
destens sechzehnstündigen Unterweisung er-
bringt. Für Fischereiausübungsberechtigte,
die die Fischereiaufsicht selbst ausüben dür-
fen, gelten die Bestimmungen des 6. Abschnit-
tes über die Fischereiaufsicht sinngemäß.

§ 66
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie des
Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr.
L 206 vom 22. Juli 1992, S 7, in der Fassung
der Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Ok-
tober 1997 zur Anpassung der Richtlinie
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen an den technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt, ABl. Nr. L 305 vom 8.
November 1997, S 42, umgesetzt.

§ 67
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2001 in
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
treten außer Kraft:
a) das Fischereigesetz 1951, LGBl. Nr. 43, in

der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 18/1954,
7/1960;

b) das Gesetz vom 16. Juni 1872 betreffend die
amtliche Stellung des zum Schutze einzel-
ner Zweige der Landescultur aufgestellten
Wachpersonales, RGBl. Nr. 84.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:

W u r m i t z e r
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